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20.12.2019
•	 Lebendiger Adventskalender - Unterhaugstett

24.12.2019 - 06.01.2020
•	 12 Heilige Nächte - Unterlengenhardt

25.12.2019
•	 Weihnachtskonzert - Spiegelsaal

27.12.2019
•	 Theater - Bad Liebenzell

01.01.2020
•	 Neujahrsbüttel - Bad Liebenzell

03. - 05.01.2020
•	 Häberle-Turnier - Bad Liebenzell

04. - 06.01.2020
•	 Theater - Maisenbach-Zainen

05.01.2020
•	 Dia-Show - Spiegelsaal

 Weitere Informationen im Stadtboten

Ein frohes 

und 

gesegnetes 

Weihnachtsfest  
...
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BEREITSCHAFTS-
DIENSTE

Notarzt, Rettungsdienst 112
Feuerwehr 112
Polizei 110
DRK (Rettungsleitstelle) 07051 19222
Kreiskrankenhaus Calw 07051 140
Polizeiposten
Bad Liebenzell 07052 1333
oder 07051 161-247

Ärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Montag bis Donnerstag
für den Bereich Bad Liebenzell und Teilorte, 
erreichbar über die Rufnummer für den or-
ganisierten Bereitschaftsdienst. Anrufe der 
Patienten werden über die Telefonnummer 
116 117 (wie am Wochenende) zu den je-
weiligen Dienstzeiten an den diensthaben-
den Arzt weitergeleitet.
In den sprechstundenfreien Zeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag jeweils 
18:00 bis 08:00 Uhr Folgetag,
Mittwoch ab 13:00 Uhr bis 08:00 Uhr Fol-
getag und
Freitag, 16:00 Uhr und ganzes Wochenende 
bis Montag, 08:00 Uhr

Feiertage
Vorabend Feiertag, 18:00 Uhr, bis Folgetag 
Feiertag, 08:00 Uhr,
für Bad Liebenzell und die Stadtteile Bein-
berg, Maisenbach-Zainen, Möttlingen, Un-
terlengenhardt, Monakam, Unterhaugstett
Telefonische Anmeldung über einheitliches 
Call-Center-Telefon-Nr. 116 117

Kinderärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefonnummer 01805 19292-160
Montag bis Donnerstag
ab jeweils 19 Uhr bis Folgetag 8 Uhr
Freitag ab 19 Uhr bis Montag 8 Uhr

Notfallpraxis für Kinder und Jugendli-
che am Krankenhaus Freudenstadt
Außerhalb der Öffnungszeiten der Arztpra-
xen und am Wochenende und an Feiertagen:
Von 9 - 15 Uhr ohne Voranmeldung
Kinderärztlicher Notdienst Pforzheim, Tel. 
07231 969 2969
Öffnungszeiten: Mittwoch 15:00 - 20:00 
Uhr, Freitag 15:00 - 20:00 Uhr, Wochen-
ende und Feiertage 08:00 - 20:00 Uhr, ab 
20:00 Uhr wenden Sie sich bitte an die Kin-
derklinik Pforzheim, Tel. 07231 9690

Augenärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Für Bad Liebenzell mit den Stadtteilen
Telefonische Anmeldung über einheitliches 
Call-Center,
Tel. 01805 19292-123

Zahnärztlicher 
Bereitschaftsdienst
21. - 23.12.2019, 08:00 Uhr
Dr. K. Gründel
Liebenzeller Str. 31
75328 Schömberg
Tel. 07084 4420

23. - 25.12.2019, 08:00 Uhr
L. Kläger, C. Kläger
Kirchstr. 2/3
75391 Gechingen
Tel. 07056 4400
25. - 27.12.2019, 08:00 Uhr
Dr. F. Rechtsteiner, Dr. M. Rechtsteiner
Calwer Str. 22
75387 Neubulach
Tel. 07053 9678640
27. - 29.12.2019, 08:00 Uhr
Dr. C. Günthner M.A.
Lederstr. 50
75365 Calw
Tel. 07051 2434
29. - 31.12.2019, 08:00 Uhr
Dr. I. Just-Bolle, Dr. J. Bolle
Hauptstr. 10
75365 Calw
Tel. 07051 40371
31.12.2019 - 02.01.2020, 08:00 Uhr
P. A. Lerner-Essig
Schulgasse 5
75397 Simmozheim
Tel. 07033 2452
02. - 04.01.2020, 08:00 Uhr
Dr. S. Kacaras, Dr. med. A. Kacaras
König-Karl-Str. 51
75323 Bad Wildbad
Tel. 07081 3428
04. - 06.01.2020, 08:00 Uhr
MVZ Khalaf GmbH
Bahnhofstr. 29
75305 Neuenbürg
Tel. 07082 7800
06. - 07.01.2020, 08:00 Uhr
K. Kreutzer
Salzgasse 11
75365 Calw
Tel. 07051 9686200

Tierärztlicher 
Bereitschaftsdienst
21./22.12.2019 und 25./26.12.2019
Tierarzt Al-Hamdani
Sonnenstraße 17, 75382 Althengstett
Tel. 07051 12853
Wochenenddienst Bad Teinach-Zavelstein 
gemäß telefonischer Ansage.
28./29.12.2019 und 31.12.2019 und 
01.01.2020
Tierarzt Dieter Ertel
Im Steinlaible 5, 
75385 Bad Teinach-Zavelstein
Tel. 07053 8536
04./05.01.2020
Notdienst Bad Teinach-Zavelstein gemäß 
telefonischer Ansage: Tel. 07053 8536

Apotheken-Notdienste 
Calw / Bad Liebenzell / 
Bad Wildbad
Freitag, 20.12.2019
Stadt-Apotheke, Calw
Lederstr. 35, Tel. 07051 30193
Samstag, 21.12.2019
Apotheke Schömberg
Lindenstr. 9, Tel. 07084 4222
Sonntag, 22.12.2019
Eichen-Apotheke, Calw-Stammheim
Gartenstr. 1, Tel. 07051 30709
Montag, 23.12.2019
Schwarzwald-Apotheke, Schömberg
Lindenstr. 22, Tel. 07084 6900
Dienstag, 24.12.2019
Quellen-Apotheke, Bad Liebenzell
Wilhelmstr. 4, Tel. 07052 1385
Stadt-Apotheke, Bad Wildbad
Uhlandplatz 1, Tel. 07081 1335

Mittwoch, 25.12.2019
Kloster-Apotheke, Calw-Hirsau
Liebenzeller Str. 30, Tel. 07051 51444
Donnerstag, 26.12.2019
Enztal-Apotheke, Enzklösterle
Friedenstr. 6, Tel. 07085 7173
Obere Apotheke, Bad Liebenzell
Sonnenweg 5, Tel. 07052 3564
Freitag, 27.12.2019
Rosen-Apotheke, Calw-Heumaden
Heinz-Schnaufer-Str. 45, Tel. 07051 3323
Stadt-Apotheke, Neubulach
Calwer Str. 22, Tel. 07053 6000
Samstag, 28.12.2019
Waldenser-Apotheke, Neuhengstett
Schillerstr. 9, Tel. 07051 30300
Sonntag, 29.12.2019
Spitzweg-Apotheke, Calw-Stammheim
Friedhofstr. 21, Tel. 07051 3344
Montag, 30.12.2019
Flösser-Apotheke, Bad Wildbad-Calmbach
Wildbader Str. 31, Tel. 07081 5647
Schlehengäu-Apotheke, Gechingen
Hauptstr. 17, Tel. 07056 964777
Dienstag, 31.12.2019
Burg-Apotheke, Calw-Altburg
Schwarzwaldstr. 59, Tel. 07051 51104
Mittwoch, 01.01.2020
Alte Apotheke, Calw
Marktstr. 11, Tel. 07051 2133
Donnerstag, 02.01.2020
Rathaus-Apotheke, Althengstett
Simmozheimer Str. 14, Tel. 07051 30184
Freitag, 03.01.2020
Enz-Apotheke, Bad Wildbad-Calmbach
Altwiesenstr. 2, Tel. 07081 95310
Oberstadt-Apotheke, Bad Liebenzell
Kirchstr. 1, Tel. 07052 930910
Samstag, 04.01.2020
Stadt-Apotheke, Calw
Lederstr. 35, Tel. 07051 30193
Sonntag, 05.01.2020
Apotheke Schömberg
Lindenstr. 9, Tel. 07084 4222
Montag, 06.01.2020
Eichen-Apotheke, Calw-Stammheim
Gartenstr. 1, Tel. 07051 30709
Dienstag, 07.01.2020
Schwarzwald-Apotheke, Schömberg
Lindenstr. 22, Tel. 07084 6900
Mittwoch, 08.01.2020
Quellen-Apotheke, Bad Liebenzell
Wilhelmstr. 4, Tel. 07052 1385
Stadt-Apotheke, Bad Wildbad
Uhlandplatz 1, Tel. 07081 1335
Donnerstag, 09.01.2020
Kloster-Apotheke, Calw-Hirsau
Liebenzeller Str. 30, Tel. 07051 51444

Tel.-Nr. 07052 920910

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Calw e. V.
Rudolf-Diesel-Straße 15, 75365 Calw
Telefon: 07051 7009-0, 
Fax: 07051 7009-999
Mail: info@drk-kv-calw.de, 
Internet: www.drk-kv-calw.de
Notfallrettung/Feuerwehr Telefon: 112
Krankentransport Telefon: 19222
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Soziale Dienste
Hausnotruf-Service, „Essen auf Rädern“, 
Fahrdienst, Seniorenreisen, Bewegungspro-
gramm, Betreuungsdienst
Sabine Wiegand und Daniel Vejsada
Telefon: 07051 7009-140 (141)
Mail: wiegand@drk-kv-calw.de,
vejsada@drk-kv-calw.de
Erste-Hilfe-Kurse
Werner Schlotter
Telefon: 07051 7009-110
Mail: ausbildung@drk-kv-calw.de

Fachdienst  
Kindertagespflege
Ansprechpartnerinnen: Silvia Murphy und 
Martina Haag
Termine nach Vereinbarung unter Tel. 
07051 160-146, Fax 07051 795-146, E-Mail:  
Sivia.Murphy@kreis-calw.de oder Martina.
Haag@kreis-calw.de

Kinder- und  
Jugendhospizdienst
der Malteser in Landkreis Calw
Wir begleiten Familien in denen ein Kind 
oder ein Elternteil eine lebensverkürzen-
de Erkrankung hat. Kontakt: Tel. 0170 
5555465. www.malteser-calw.de

OnyX– Beratungsstelle bei 
sexualisierter Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen 
des Landkreises Calw
•	 Vertrauliche Beratung bei sexualisierter 

Gewalt an Kindern und Jugendlichen für 
Betroffene, Angehörige und Vertrauens-
personen

•	 Gemeinsame Erarbeitung von Handlungs-
konzepten

•	 Verleih von Präventionskoffern für ver-
schiedene Altersgruppen an Fachkräfte

Kontakt: Tel. 07452 842-580; Mobil: 0170 
4544080; E-Mail: onyx@kreis-calw.de 

Betreuungsbehörde
Landratsamt Calw
•	 Aufklärung und Beratung über Vorsorge-

vollmachten und Betreuungsverfügungen 
•	 Unterschriftsbeglaubigungen auf Vorsorge-

vollmachten und Betreuungsverfügungen 
•	 Informationen zum Betreuungsrecht
Kontakt: 07051 160-217

Frauenhaus 
Frauen helfen Frauen e. V.
Tel. 07051 78281

Telefonseelsorge
Tel. 0800 1110111 
Gebührenfreie Rufnummer

Taxi
Tel. 07084 9799989 und 0174 5412670
Weis-Schröder, Schömberg

Tel. 07051 2266
Martin Walter, Calw-Heumaden
Tel. 07052 2601 und 2215
Siegfried Klitzke, Bad Liebenzell

Bürger-Rufauto
Tel. 07052 408-333
Mo. - Fr., 09:00 - 12:00 Uhr

Bestattungsordner
Tel. 07052 2238, Herr Sebastian Kopp,
Finkenbergweg 13, Bad Liebenzell

Bereitschaftsdienste
Schwarzwaldwasserversorgung
Die Bereitschaftsdienste erfahren Sie 
unter den Telefonnummern:
Tel. 07052 1569, Tel. 07081 939611

Klärwerk Bad Liebenzell
Die Bereitschaftsdienste erfahren Sie unter 
der Sammelnummer: 
Tel. 07052 1600

Strom
Störungsstelle, Tel. 0800 3629477

Gas
Betriebsstelle Calw, Tel. 07051 7903-12

Fundtiere
Tierrettungsstation
Im Eulert 12, 75382 Althengstett-Neu-
hengstett, Tel. 07051 9352108

Weihnachtsgrüße des Bürgermeisters
Eine dauerhafte Botschaft

Tief in uns muss Weihnachten sein.
Nur im Herzen kann sie werden
und von hier aus Licht der Erden

dauerhafte Botschaft sein.
Nicht das Wort, das sich bekennt
laut und prahlend vor der Menge

sprengt des Herzens dumpfe Enge,
dass es still sein Heil erkennt.
Lass die Weihnacht in dich ein,
dass ihr Licht dich ganz erfülle!
Und du darfst Gelass und Hülle

ihrem ew‘gen Wunder sein.
Autor unbekannt

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich im Namen des Gemeinderats, der Stadtverwaltung, der Freizeit und 
Tourismus Bad Liebenzell GmbH, und auch persönlich ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.

Ihr
Dietmar Fischer
Bürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

...
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Bad Liebenzell
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

der Ortschaftsrat Bad Liebenzell-Kernstadt wünscht Ihnen ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest sowie einen fröhlichen 
Rutsch in das neue Jahr.

„Weihnachten
Ich sehn‘ mich so nach einem Land

der Ruhe und Geborgenheit
Ich glaub‘, ich hab’s einmal gekannt,

als ich den Sternenhimmel weit
und klar vor meinen Augen sah,

unendlich großes Weltenall.
Und etwas dann mit mir geschah:

Ich ahnte, spürte auf einmal,
dass alles: Sterne, Berg und Tal,
ob ferne Länder, fremdes Volk,

sei es der Mond, sei’s Sonnnenstrahl,
dass Regen, Schnee und jede Wolk,

dass all das in mir drin ich find,
verkleinert, einmalig und schön
Ich muss gar nicht zu jedem hin,

ich spür das Schwingen, spür die Tön‘
ein’s jeden Dinges, nah und fern, 

wenn ich mich öffne und werd‘ still
in Ehrfurcht vor dem großen Herrn,
der all dies schuf und halten will.
Ich glaube, das war der Moment,
den sicher jeder von euch kennt,

in dem der Mensch zur Lieb‘ bereit:
Ich glaub, da ist Weihnachten nicht weit!“

von Herrmann Hesse“

Mit herzlichen Adventsgrüßen
Lucas Wehner, Ortsvorsteher (E: ov.bl.l.wehner@bad-liebenzell.de )

Volker Lehmann, stellv. Ortsvorsteher (E: volkerlehmann63@gmail.com )
Simona Weber, Mitglied des Ortschaftsrates (E: simonaw87@googlemail.com)

Sebastian Kopp, Mitglied des Ortschaftsrates (E: kopp.sg@web.de ) und
Matthias Pfrommer, Mitglied des Ortschaftsrates (E: info@pfrommer-backwelt.de )

Weihnachts- und Neujahrsgrüße aus den Stadtteilen

Beinberg
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Jahr 2019 neigt sich dem Ende, viele von 
uns freuen sich auf die kommenden Weih-
nachtsfeiertage und auf die freien Tage. An 
Weihnachten feiern die Christen die Geburt 
Jesu Christis, viele in ihrer Kirche, zu Hause 
oder weit weg bei Freunden. Weihnachten 
ist auch das Fest der Familie, die oft in der 
Hektik des Alltags zu kurz kommt. Die Zeit 
zwischen den Jahren ist auch die Zeit der 
inneren Einkehr, um die Belastung des All-
tags abzulegen, Kraft zu tanken und selbst 
auch Zeit für sich zu nehmen.
Im zu Ende gehenden Jahr ist das Gesicht 
des Dorfzentrums Beinberg verändert wor-
den. Mit dem Bau des Backhauses hat sich 
auf eine schöne Weise ein neues Element 
in das Dorfzentrum eingereiht. Neben dem 
Waldhufensaal, dem Kindergarten, der Feu-
erwehr und dem Schlachthaus fügt sich 
das Backhaus in das Dorfzentrum ein, als 
sei es schon immer dort gestanden.
Mit viel Engagement haben der Förder-

verein und seine vielen helfenden Hände 
das ganze Jahr von dem Richtfest, das bei 
Schneetreiben stattfand, bis zur Einwei-
hung im Oktober den Bau und die Fertig-
stellung bis zur Inbetriebnahme begleitet. 
Die Backwaren aus dem Holzbackofen 
sind für alle ein Genusserlebnis und in der 
Zwischenzeit schon oft probiert worden, 
angefangen von den Kindergartenkindern 
bis zu ihren Großeltern.
Im Jahr 2019 beteiligten sich wieder zahl-
reiche Bürgerinnen und Bürger bei der 
„Aktion saubere Landschaft“. Besonders 
die Kindergartenkinder unterstützten die 
Arbeit mit Freude.
Ende April stellte die Feuerwehr bei 
schönstem Wetter und mit vielen Zu-
schauern den traditionellen Maibaum. 
Beim anschließenden Maifest platzte der 
Waldhufensaal aus allen Nähten.
Ende Mai standen die Kommunalwahlen 
in Baden-Württemberg an. Viele neue 
Gesichter sind als Gemeinde- und Ort-

schaftsräte in die Gremien eingezogen. 
Im Beinberger Ortschaftsrat sind gleich 
vier neue Ortschaftsräte gewählt und 
verpflichtet worden. Neu sind Patrick 
Bohnenberger, Michael Kraus-Petersen, 
Sebastian Rentschler und Thomas Todt. 
Simon Nonnenmann wurde in seiner 
Funktion wiedergewählt.
Der Liederkranz Beinberg veranstaltet 
seit einiger Zeit das „offene Singen“ im 
Waldhufensaal. Viele Mitglieder sowie 
neue Freunde aus Beinberg und anderen 
Stadtteilen konnte der Verein dadurch 
hinzugewinnen. Eine große Anzahl von 
Sängerinnen und Sängern füllen regelmä-
ßig den Waldhufensaal und würden sich 
über noch mehr Interessierte freuen. Die 
anschließenden Gespräche bei Kaffee und 
Kuchen sind eine schöne und unbezahlba-
re Bereicherung für die Dorfgemeinschaft.
Die Beinberger Kirche konnte dieses 
Jahr ihr 60-jähriges Bestehen feiern. Der 
Kirchengemeinderat veranstaltete am Fo
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Reformationstag einen interessanten 
Abendgottesdienst. Die Kirchengemeinde 
erweiterte die Feier mit einem Ständer-
ling, das gerne angenommen wurde.
Weitere Attraktionen und Feste sind in 
2019 wieder mit viel Engagement und 
Freizeit der Beteiligten ermöglicht wor-
den. Die 0,33 Party der Feuerwehr, das 
Laternenlaufen des Kindergartens, der 
Erntedankgottesdienst der Kirche, der 1. 
Advent vom Förderverein und „da geh ich 
hin“ um nur einige zu nennen.
Die vielen Veranstaltungen tragen dazu 
bei, dass Beinberg ein lebendiges Dorf 

bleibt und sie drücken die Verbundenheit 
zum Ort aus.
An dieser Stelle möchte ich der Feuerwehr, 
dem Förderverein, den Erzieherinnen und 
dem Elternbeirat des Kindergartens, dem 
Liederkranz und der Kirchengemeinde, 
den Vorständen und Ausschüssen, aber 
auch den vielen Helfern, die dem Ort 
verbunden sind und in irgendeiner Weise 
mithelfen, herzlichen Dank sagen. Danken 
möchte ich auch den Besuchern der Ver-
anstaltungen und den Gewerbetreiben-
den, die den Vereinen und Institutionen 
immer wieder unter die Arme greifen.

Ein herzliches Dankeschön möchte ich 
der Stadtverwaltung, dem Bauhof und 
dem Gemeinderat für die Unterstützung 
zukommen lassen, sie machen ein lebens-
wertes Beinberg erst möglich.

Der Ortschaftsrat wünscht Ihnen allen fro-
he und erholsame Weihnachtsfeiertage, 
ein gutes neues Jahr, Gesundheit und per-
sönliches Wohlergehen.
Im Namen des Ortschaftsrates
Thomas Todt, Ortsvorsteher

Maisenbach-Zainen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
seien Sie zum Jahreswechsel herzlich ge-
grüßt. Hinter uns liegt ein ereignisreiches 
Jahr, ein Jahr mit Wahlen auf kommunaler 
und kirchlicher Ebene und speziell für uns 
in Maisenbach-Zainen auch ein Festjahr. 
Denn nach fünfjähriger Pause konnten 
wir wieder einen Kohlenmeiler entzünden. 
Neun Tage lang rauchte dieser nach fei-
erlicher Entzündung und neun Tage lang 
spulten sich auch die vielfältigen Veran-
staltungen rund um den Meiler ab, wie an 
einer Perlenschnur.
Da sich im Vorfeld einer der letzten Zeit-
zeugen bei uns gemeldet hatte, der als 
Kind noch in den Mooswiesen – einer 
Rodung, mitten in einem Feuchtgebiet 
im Wald auf Igelslocher Markung – mit 
ins Heu gegangen war, nutzen wir diese 
einmalige Gelegenheit. Wir unternahmen 
eine Zeitreise, zurück in jene Tage, als 
noch ohne Maschinen, nur mit Muskel-
kraft von Mensch und Tier, unsere Vorfah-
ren den harten Kampf ums Dasein führen 
mussten. Das geschah durch einen Gang 
in die Mooswiesen, den Einsatz von Sen-

se, Gabel und Rechen und sogar den ei-
nes Kuhgespanns. Gevespert und Most 
getrunken wurde natürlich auch,
Wen es interessiert, kann die vielen Artikel 
in Zeitung, Stadtboten, Heimat und Ge-
schichtsvereins-Briefen im Netz nachlesen. 
Oder Sie kommen am Freitag, 27. Dezember 
2019, um 18 Uhr in die Gymnastikhalle des 
TV Zainen-Maisenbach. Dort wird ein etwa 
einstündiger Film über die Festtage und un-
ser Dorf gezeigt. Der Eintritt ist frei. DVDs 
können gleich an Ort und Stelle erworben 
und mit nach Hause genommen werden.
Wie schon erwähnt, fanden im vergange-
nen Jahr auch die turnusgemäßen Kom-
munalwahlen statt. Bei den Ortschaftsrä-
ten gab es Zuwachs. Die Kernstadt bekam 
nun ebenfalls einen eigenen Ortschafts-
rat. So sind wir nun Sieben. Und fünf von 
sieben Ortsvorstehern sind neu und auch 
bei den Ortschaftsräten gibt es nun viele 
neue Gesichter. Wir freuen uns auf den fri-
schen Wind. Im Gemeinderat haben sich 
die Mehrheiten deutlich verschoben. Erste 
Änderungen fundamentaler Natur haben 
schon stattgefunden. Weitere zeichnen 

sich ab. Wir wünschen allen Verantwortli-
chen und Maßgeblichen im Gemeinderat, 
in der Stadtverwaltung und den weiteren 
Gremien eine glückliche Hand bei den si-
cherlich nicht einfachen, teilweise schwer 
einzuschätzenden Entscheidungen.
Wir weisen noch hin, auf den Neujahrs-
empfang der Stadt Bad Liebenzell am 12. 
Januar 2020 um 11:30 Uhr im Kurhaus 
und auf unseren Neubürgerempfang im 
Ortsteil Maisenbach-Zainen am Mittwoch, 
15. Januar 2020, um 19:00 Uhr im Bürger-
saal, Talstraße 53. Dort heißen wir die im 
letzten Jahr Zugezogenen willkommen. Wir 
freuen uns dabei auf eine rege Beteiligung 
der restlichen Bürgerschaft.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben 
schöne Feiertage und ein gesundes, er-
folgreiches und friedliches Jahr 2020.
Ihr Ortschaftsrat
Marc Berger
Franz Fuchs
Martin Lötterle
Helmut Schlienz
Fritz Steininger

Möttlingen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
bald ist das neue Jahr zu Ende und um 
die Ecke lauern bereits die Herausfor-
derungen des neuen Jahres. In unserem 
lärmigen Durcheinander des Alltags sind 
die Augenblicke, Stunden und Tage der 
Besinnlichkeit und Stille ein kostbares 
Geschenk. Dieses Geschenk macht uns 
die Weihnachtszeit und es gilt diese Zeit 
zu nutzen, deren Magie und Zauber sich 
kaum jemand entziehen kann.
2019 war ein Jahr, das durch seine Wah-
len im Mai kommunalpolitisch vieles ver-
ändert hat. Neben der Wahl eines neuen 
Gemeinderats, wurden auch wir als neuer 
Ortschaftsrat gewählt, der mich wiede-
rum zu seinem Vorsitzenden und somit 
zum Ortsvorsteher bestimmt hat. Auch für 
mich persönlich bedeutet dies eine große 
Veränderung.
Das erste halbe Jahr war sicherlich da-
durch geprägt die vielen, neuen Eindrücke 
zu verarbeiten, neue Personen kennenzu-

lernen und Prozessabläufe zu verstehen. 
Wir, die Ortschaftsräte und auch ich per-
sönlich werden unsere Arbeit 2020 darauf 
ausrichten ein angenehmes Wohnumfeld 
in unserem Dorf zu erhalten und mit den 
uns zur Verfügung stehenden Mitteln 
möglichst viel zu erreichen. Unterstützen 
Sie uns bei den Projekten, um unser Mött-
lingen für alle Bewohner noch interessan-
ter und schöner zu gestalten. Unser Dorf 
lebt von seiner Gemeinschaft und dass wir 
eine tolle Gemeinschaft haben, zeigt sich 
nicht zuletzt bei den vielen Veranstaltun-
gen, die über das Jahr verteilt stattfinden. 
Egal ob z.B. beim Maibaumstellen, bei der 
Backhaushocketse oder auf dem Advents-
markt. Ich möchte mich bei dieser Gele-
genheit bei allen recht herzlich bedanken, 
die sich im zurück liegenden Jahr in jedwe-
der Weise ehrenamtlich engagiert haben. 
Oftmals sind das die Dinge, die im Verbor-
genen passieren und nicht von der breiten 
Öffentlichkeit wahrgenommen werden. 

Danke an alle Frauen und Männer, die sich 
Jahr um Jahr unermüdlich und ohne Aufhe-
bens für unser Dorf und seine Bewohner 
auf so vielfältige und bunte Weise einset-
zen und dadurch unser Zuhause zu einem 
lebens- und liebenswerten Ort machen.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weih-
nachtszeit, schöne Feiertage im Kreis Ih-
rer Liebsten und einen guten Start in ein 
gesundes, glückliches und harmonisches 
Jahr 2020. Abschließen möchte ich mit ei-
nem Zitat von Roswitha Bloch:

„Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, 
die wir uns für einen anderen Menschen 
nehmen, das Kostbarste ist, was wir 
schenken können, haben wir den Sinn der 
Weihnacht verstanden.“
In diesem Sinne …
Ihr Ortsvorsteher
Roberto Chiari
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Monakam
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Jahr 2019 geht mit großen Schritten 
dem Ende entgegen. Wir freuen uns auf 
Weihnachten, auf besinnliche und gemüt-
liche Stunden im Kreise der Familie und 
von Freunden. Wir können in Monakam 
auf ein ereignisreiches und buntes Jahr 
mit zahlreichen Aktivitäten, einer guten 
Dorfgemeinschaft und auf ein enges Mit-
einander schauen. Das ist es auch, was 
unseren Ort so lebenswert und liebens-
wert macht. Im Januar absolvierten die 
Freiwillige Feuerwehr und im März der 
Sportverein ihre Hauptversammlungen. 
Außerdem bot die SGM im März wieder ei-
nen Binokel-Spiel- und Übungsnachmittag 
an, um dieses Traditionskartenspiel nicht 
aus der Mode kommen zu lassen. Am 30. 
April 2019 luden die Feuerwehrkamera-
den zum alljährlichen Maibaumstellen 
mit anschließendem Fest ein. Musikalisch 
umrahmt wurde das Maibaumstellen vom 
Posaunenchor und der Chorgemeinschaft. 
Bei der Aktion „Saubere Landschaft“ am 
nachfolgenden Wochenende befreiten, 
trotz nassen kalten Wetters, zahlreiche, 
engagierte Monakamer die Wald- und 
Wiesenränder und -wege von Müll, Unrat 
und den jährlichen Hinterlassenschaf-
ten des Maifests. Am 26. Mai 2019 fand 
turnusmäßig die Kommunalwahl statt. Es 
wurden ein neuer Gemeinderat für Bad 
Liebenzell und ein neuer Ortschaftsrat 
für Monakam gewählt. Am 19. Juli 2019 
wurde der neue Ortschaftsrat offiziell in 
sein Amt eingesetzt und nahm zeitnah sei-
ne Tätigkeit auf. Während der gesamten 
Frühjahrs- und Sommermonate tummel-
ten sich an fast jedem Sonntag am Dorf-
zentrum Einheimische, Wanderer, Radler 
und sonstige Gäste an der Jausenstation. 
Die Vereine gaben ihr Bestes bei der Zu-

bereitung leckerer Speisen, Kuchen- und 
Getränkeverkauf sowie kulturellen Dar-
bietungen. Es war ein gelungenes 2. Jau-
senjahr. Am Sonntag, 13. Oktober 2019, 
erlebte Monakam dann einen besonderen 
Höhepunkt, der vielen bis heute in guter 
Erinnerung ist. Wir feierten in und um das 
Dorfzentrum ein großes Dorffest. Es gab 
gleich drei Gründe dafür: das 20-jähri-
ges Bestehen unseres Dorfzentrums, der 
Jausenabschluss und das Erntedankfest. 
Bei schönstem Wetter und warmen Tem-
peraturen wurden die Mit-Mach-Ange-
bote um das Gebäude herum von vielen 
Gästen wahrgenommen und während 
der kulturellen Darbietungen platzte das 
Dorfzentrum aus allen Nähten. Auch kuli-
narisch wurde allerhand geboten. Es war 
ein wunderschöner Tag für unser ganzes 
Dorf. Pünktlich zum Fest schafften wir 
es endlich auch nach vielen Versuchen, 
den Brunnen auf dem Vorplatz wieder in 
Gang zu setzen. Ich möchte mich an die-
ser Stelle nochmal ganz herzlich bei allen 
bedanken, die in irgendeiner Weise zum 
Gelingen dieses tollen Fests beigetragen 
haben. Die Planung, Organisation und 
Durchführung hat riesig Spaß gemacht, da 
wirklich alle Vereine und Institutionen an 
einem Strang gezogen haben. Der schö-
ne Gewinn, der erzielt wurde, kommt im 
nächsten Jahr unserem Ort zu Gute. Der 
Ortschaftsrat wird im Januar mit allen Be-
teiligten darüber entscheiden. Im Oktober 
feierten wir im Dorfzentrum in Tracht und 
bei bester Stimmung mit dem Musikverein 
Bad Liebenzell-Beinberg das traditionelle 
Oktoberfest. Die Halle war bis zum letzten 
Platz belegt und die Stimmung war nicht 
zuletzt durch einen neuen Gastverein, dem 
Musikverein Unterreichenbach, prächtig. 
Außerdem wurde, wie jedes Jahr, um die 

begehrten Bubenschenkel gewürfelt. Die 
Chorgemeinschaft hatte einen geselligen 
Abend mit guter Bewirtung, spannender 
Würfelei, Unterhaltung und Gesang orga-
nisiert. Am Donnerstag vor dem 1. Advent 
fand in der Bücherei die alljährliche Ad-
ventsfeier statt. Es gab leckere Waffeln, 
Kaffee, Kuchen, Bücherkino, einen klei-
nen Adventsbasar und einen Auftritt des 
Kinderchors. Zum Jahresende hin, am 2. 
Advent, bescherte uns der Kirchenchor 
ein sehr feierliches, stimmungsvolles und 
vorweihnachtliches Konzert. Abschlie-
ßend möchte ich allen engagierten und 
ehrenamtlich tätigen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern, den Aktiven der Feuerwehr, 
den Erziehrinnen des Kindergartens, den 
Vorständen aller Vereine, dem Bücherei-
Team, den Mitarbeitern der Kirche und 
der Stadt sehr herzlich für ihren Einsatz 
im vergangenen Jahr danken. Ehrenamt-
liches Engagement ist die unverzichtbare 
Grundlage für ein fruchtbares Miteinander 
und eine positive Weiterentwicklung eines 
Ortes. Der Ortschaftsrat wird sich auch 
im neuen Jahr wieder viele Gedanken ma-
chen und nach Möglichkeiten suchen, Mo-
nakam voranzubringen. Dabei möchten 
wir alle Einwohner, vor allem auch die neu 
hinzugekommenen, in das Dorfgeschehen 
einbinden und an der Entwicklung unseres 
Dorfes teilhaben lassen. Die hohe Anzahl 
an Besuchern unserer letzten Ortschafts-
ratssitzung hat ja gezeigt, dass großes In-
teresse in der Bürgerschaft vorhanden ist.

Im Namen des Ortschaftsrats wünsche ich 
Ihnen allen ein friedliches und besinnlich-
es Weihnachtsfest, Zeit sich auszuruhen 
und Kraft zu tanken und einen guten Start 
in das Jahr 2020 bei guter Gesundheit und 
persönlichem Wohlergehen.
Ihre Ortsvorsteherin  Beatrice Gottschalk

Unterhaugstett
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, die 
wir uns für einen anderen Menschen neh-
men, das Kostbarste ist, was wir schenken 
können, haben wir den Sinn der Weih-
nacht verstanden.
R. Bloch

Bald ist das Jahr zu Ende und um die Ecke 
lauern schon die Herausforderungen des 
neuen Jahres. In unserer hektischen und 
schnelllebigen Zeit sind die Augenblicke, 
Stunden und Tage der Besinnlichkeit und 
Stille ein kostbares Geschenk.

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und für das kommende 
Jahr alles Gute, vor allem aber Gesundheit 
und Wohlergehen.
Mit freundlichen Grüßen
Für den Ortschaftsrat
Martin Krauth, Ortsvorsteher

Unterlengenhardt
Weihnachtsgrüße

Süßer die Glocken nie klingen
als zu der Weihnachtszeit,

‚s ist, als ob Engelein singen
wieder von Frieden und Freud‘.

Ihr Ortschaftsrat wünscht Ihnen eine fröhliche und gesegnete Weihnachtszeit.
Erika Kappler

für den OR Unterlengenhardt Fo
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Die Stadt Bad Liebenzell und der Stadtteil Maisenbach-Zainen trauern um

Hermann Stahl
* 11.10.1927 + 11.12.2019

Träger der Bürgermedaille der Stadt Bad Liebenzell

Hermann Stahl war insgesamt 39 Jahre ehrenamtlich tätig. Er war von 1965 bis 1974 Mitglied des Gemeinderats der selbstän-
digen Gemeinde Maisenbach.

Nach der Eingemeindung zur Stadt Bad Liebenzell war er von 1974 -1980 Mitglied des Bezirksbeirates und von 1980 bis 1989 
Ortschafstrat. Von 1989 bis 1994 und von 1999 bis 2004 war Hermann Stahl Mitglied des Gemeinderats.

Seine Verbundenheit und sein kommunalpolitisches Interesse für den Stadtteil Maisenbach-Zainen drückte sich in weiteren 
Ämtern aus.

So war er von 1994 bis 2004 Ortsvorsteher bzw. auch Ortschaftsrat. Darüber hinaus begleitete er jahrzehntelang die Geschicke 
des Turnvereins Zainen-Maisenbach und war in der Zeit von 1953 bis 1977 Erster Vorsitzender.

Für sein besonderes ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement und für seine großen Verdienste um die Stadt wurde 
ihm 2004 die Bürgermedaille der Stadt Bad Liebenzell sowie die Ehrennadel in Gold des Gemeindetags Baden-Württemberg 
verliehen.

Hermann Stahl hat sich auf vielfältige Art und Weise um Bad Liebenzell und den Stadtteil Maisenbach-Zainen verdient gemacht.

Wir werden Hermann Stahl in dankbarer Erinnerung stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser Mitgefühl gilt seiner Frau, seinen Kindern mit Familien.

Dietmar Fischer                    Friedrich Steininger
Bürgermeister                    Ortsvorsteher

Vorgezogener Redaktionsschluss für die Ausgabe KW 2
In der 1.  Kalenderwoche 2020 gibt es aufgrund des Feiertags „Heilige Drei Könige“ einen vorgezoge-
nen Redaktionstermin. Die Beiträge müssen bis spätestens Donnerstag, 2. Januar 2020, 10:00 
Uhr, in Artikelstar eingestellt werden. 

Der Vorverkauf hat begonnen -  
Festliches Weihnachtskonzert mit dem Duetto Classico

Schon jetzt Tickets sichern und 
gleich zu Weihnachten verschenken
Das alljährliche Weihnachtskonzert am 
1. Weihnachtsfeiertag im Kurhaus in Bad 
Liebenzell hat seit vielen Jahren Tradition. 

In diesem Jahr präsentiert sich das 2014 
von Evelina Bott (Sopran) und Monika 
Erol (Mezzosopran) gegründete Duetto 
Classico mit pianistischer Begleitung auf 
der Bühne, das die Gäste des Weihnachts-
konzerts sowohl mit klassischen als auch 
modernen, weihnachtlichen Klängen ver-
zaubern wird.
Im festlichen Ambiente des Spiegelsaals 
mit dem großen und liebevoll geschmück-
ten Weihnachtsbaum entsteht eine be-
sonders besinnliche Atmosphäre. Das 
Kurhaus-Team bietet eine feine Kaffeekar-
te mit Kuchen und Torten sowie anderen 
Leckereien an. 
So lassen sich die Weihnachtsfeiertage 
ganz besonders genießen.

Das Weihnachtskonzert findet am Mitt-
woch, 25. Dezember 2019, um 16:00 Uhr 
im Spiegelsaal des Bad Liebenzeller Kurhau-
ses statt. Einlass ist ab 15:00 Uhr. Eintritts-
karten sind ab sofort bei allen bekannten 
Vorverkaufsstellen, unter www.reservix.de 
und im ServiceCenter Bad Liebenzell erhält-
lich. Der Eintritt beträgt 12,00 Euro.
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Genusstheater in der Produktions-
stätte der Liebenzeller Marzipan- und 
Schokoladenfabrik 
Das ganz besondere Theatererlebnis zwischen den Jahren
Am Freitag, 27. Dezember 2019, bringt das Regionentheater 
aus dem schwarzen Wald mit seiner derbsüßen Musikkomödie 
„Zartbitter“ ab 20:00 Uhr eine ganz besondere Atmosphäre in 
die Liebenzeller Marzipan- und Schokoladenmanufaktur. In Ko-
operation mit der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH 
werden die Nordschwarzwälder Theatermacher ihr gefeiertes 
Stück in den „heiligen“ Produktionsstätten der Manufaktur zum 
Besten geben.
Zartbitter - Eine Chocolaterie mitten im ländlichen Raum in Eu-
ropa. Zwei Chocolatiere in einer gemeinsamen Küche. Tom liebt 
Schokolade, Samantha liebt Schokolade. Aber Tom liebt nicht die 
Frauen und Samantha hasst schwule Männer. Frauen und Schwu-
le - eine Freundschaft wie sie inniger und verständiger nicht wer-
den kann? Vergessen Sie‘s! Eine kalorienreiche und giftsprühen-
de Kombination, die plötzlich tödlich werden kann, wenn beide 
denselben Mann 
lieben ...
Umrundet wird 
die gut einein-
halbstündige Auf-
führung plus einer 
Pause nicht nur 
von einer eigens 
kreierten Zartbit-
terpraline, son-
dern auch weite-
ren Köstlichkeiten 
wie auch einem 
passenden regio-
nalen Biorotwein.
Die Mischung aus 
lustiger Komödie, 
eindrucksvol ler 
Schauspielkunst 
und exklusiver 
Spielstätte mit 
G e n u s s u m r u n -
dung werden die-
ses Theater zwi-
schen den Jahren 
zu einem ganz be-
sonderen Erlebnis 
machen.
Tickets für die Veranstaltung können über alle Kanäle des Regi-
onentheaters aus dem schwarzen Wald (Kartentelefon Tel. 07453 
7000153 und online unter www.regionentheater.de) reserviert 
werden und sind ab sofort im Vorverkauf bei der Trinkhalle im Kur-
park Bad Liebenzell und der Liebenzeller Marzipan- und Schoko-
ladenmanufaktur für 15,00 Euro pro Person (10,00 Euro ermäßigt) 
erhältlich! Zudem können Tickets auch an der Abendkasse für 
17,00 Euro pro Person (12,00 Euro ermäßigt) erworben werden. 
Einlass ist ab 19:00 Uhr.
Die Trinkhalle im Kurpark Bad Liebenzell ist von Montag bis Sonn-
tag zwischen 10:00 und 13:00 Uhr sowie 13:30 und 16:00 Uhr für 
Besucher geöffnet.

Die Liebenzeller Marzipan- 
und Schokoladenmanufak-
tur hat ihre Türen von Mon-
tag bis Freitag zwischen 
07:00 und 18:30 Uhr sowie 
Samstag zwischen 07:00 
und 14:00 Uhr für Gäste ge-
öffnet.

Weitere Informationen sind 
unter www.bad-liebenzell.de 
erhältlich.

Öffnungszeiten 2020

Bad Liebenzell im Schwarzwald

Verehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste,
bitte beachten Sie unsere geänderten 

Öffnungszeiten:

Rathaus
Montag bis Freitag: 8:30 – 12:00 Uhr

Montag: 13:30 – 16:00 Uhr
Donnerstag: 13:30 – 18:00 Uhr

ServiceCenter
Montag und Donnerstag: 8:30 – 18:00 Uhr

Dienstag, Mittwoch und Freitag: 8:30 – 13:00 Uhr
jeden 2. Samstag im Monat: 10:00 – 12:00 Uhr

(11.01.2020, 08.02.2020, 14.03.2020)
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1. JANUAR 2020

 Zum 30. Male lässt der Büttel
mit seinem Gefolge in gewohnt

humorvoller Weise das vergangene Jahr
Revue passieren.

Die Auftritte sind:
11.15 Uhr

Vor Gebäude Kirchstraße 2

12.00 Uhr vor dem Bürgerzentrum
Kurhausdamm 2-4

Stadtverwaltung / Freizeit & Tourismus GmbH
laden recht herzlich zu diesen Auftritten ein.     

NEUJAHRSBÜTTEL

 

 

Sporthalle Bad Liebenzell 

 

  www.sv-badliebenzell.de

Freitag ab 18:00 Uhr

Samstag ab 15:00 Uhr 

Sonntag ab 14:00 Uhr 

 

         Kartenvorverkauf:
ab 01.12.2019 über Patrick Bohnenberger Tel. 0170/ 4772554

Vorhang auf
     für die Theatergruppe des 

TV Zainen-Maisenbach

Wir möchten Sie herzlich einladen
zu unserem lustigen 3-Akter 

Von: Bernd Gombold

Samstag: 04.01.2020 20 Uhr
Sonntag: 05.01.2020 20 Uhr
Montag: 06.01.2020 16 Uhr
Samstag: 1 1.01.2020 20 Uhr
Sonntag: 12.01.2020 16 Uhr

Abendvorstellungen mit Barbetrieb

Eintritt: 9.- Euro
Auffuhrungen

in der Sporthalle des

TV Zainen-Maisenbach

:

Einlass 1 1/2 Stunden vor Beginn

       „Spanien Ole, 
oder Fast wie bei uns
          Daheim“
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Dia-Show über den weiten Weg nach Bali im Kurhaus in Bad Liebenzell
Sumatra, Java, Bali
Am Sonntag, 5. Januar 2020, findet um 
18:00 Uhr im Spiegelsaal des Bad Lieben-
zeller Kurhauses (Kurhausdamm 6) die 
Traum und Abendteuer Dia-Show über 
den weiten Weg nach Bali statt. Fotojour-
nalist Steffen Hoppe berichtet über seinen 
weiten Weg mit dem Mountainbike, dem 
Bus und der Bahn in Richtung Bali.
Für viele Reisende hat das Paradies einen 
Namen: Bali. Filigrane Reisterrassen, ma-
gische Tänze und Masken führen Sie in 
eine exotische Welt!
Der Fotojournalist Steffen Hoppe zeigt 
aber auch das andere Bali: Wenn Hun-
derte Hufe riesiger Wasserbüffel die Erde 
erbeben lassen; Kriegsgeschrei und schal-
lendes Gelächter über Munggu ertönen 
und die Männer des Dorfes die historische 
Blambanganschlacht nachstellen. Auch 
das sind Gesichter Balis. In den großen 
mystischen Festen Galungan und Kunin-

gan feiern die Balinesen die Ankunft der 
Götter, Dämonen und Ahnen. Kaum je-
mand wird sich dem vibrierenden Erlebnis 
Bali entziehen können.
Aber, bevor die Tür zum Paradies offen 
steht, ist es ein weiter Weg: In Singapur 
erstehen Steffen Hoppe und sein Freund 
Ludger zwei Mountainbikes, um den kaum 
bekannten Süden von Sumatra zu durch-
queren. Weiter geht es in Richtung Bali mit 
Bus und Bahn über die Insel Java.
Die Gäste erleben hautnah den Ring of 
Fire und die mitreißende Kultur Indonesi-
ens!
Weitere Informationen zur Dia-Show sind 
unter www.traum-und-abenteuer.de und 
www.Steffen.Hoppe.de erhältlich.
Tickets können direkt im ServiceCen-
ter Bad Liebenzell (Kurhausdamm 2 – 4, 
75378 Bad Liebenzell) oder in der Stadt-
info Calw (Marktplatz 7, 75365 Calw) er-
worben werden.

Der Ticketpreis liegt im Vorverkauf bei 
16,00 € und mit der Gästekarte bei 15,00 
€. Der ermäßigte Preis von 14,00 € gilt 
für Schwerbehinderte, Schüler, Studen-
ten, Arbeitslose, Besitzer einer Goldenen 
Girocard der Vereinigten Volksbank und 
Mitglieder des DAV Calw (mit gültigem 
Nachweis). 

Tickets zum Abendtarif (18,00 €/16,00 €) 
können an der Abendkasse ebenfalls er-
worben werden.

Hüttenzauber im Parkrestaurant des Bad Liebenzeller Kurhauses

Hüttenzauber mal ganz anders. An die-
sem Tag verwandelt sich das Parkres-
taurant in eine zünftige Hütte.
Geselligkeit pur verspricht der zünftige 
Hüttenzauber am Freitag, 10. Januar 
2020, ab 18:30 Uhr im Parkrestaurant 
des Bad Liebenzeller Kurhauses. Um die 
Gäste auf den sensationellen Abend vor-
zubereiten, stimmt das Team des Kurhau-
ses mit einem Überraschungs-Open-Air-

Aperitif am Lagerfeuer auf den Abend ein.
Das passend zum Abend dekorierte 
Parkrestaurant empfängt die Gäste an-
schließend mit einem deftigen und üp-
pigen Hüttenbuffet. Naturparkwirt und 
Chefkoch Hansjörg Villgratter und sein 
Küchenteam sorgen mit Schwarzwälder 
Forellenquiche, Kraftbrühe von der Och-
senbrust mit Kaspressknödel, Spanfer-
kelrollbraten, warmer Apfelstrudel mit 
Vanillesoße und vielem mehr für einen 
köstlichen Hüttenschmaus. Zudem wird 
der Chefkoch durch Showcooking-Einla-
gen die Gäste auch außerhalb der Küche 
faszinieren.
Damit die zünftige Hüttenstimmung auf-
recht erhalten bleibt sorgen die Weiß-
Brüder für passende Live-Musik. Ob auf 
der Bühne oder an den Tischen der Gäste, 
die Weiß-Brüder wissen wie Stimmung ge-
macht wird. Neben Volks-Rock’n-Roll von 
Andreas Gabalier haben die beiden Musi-
ker noch viele weitere Facetten zu bieten.

Das alles und vieles mehr bietet der Hüt-
tenzauber im Parkrestaurant des Bad Lie-
benzeller Kurhauses.
Der Preis liegt bei 37,50 € pro Person. Das 
üppige Hüttenbuffet und der Aperitif sind 
hierbei inklusive. Reservierungen sind er-
forderlich und werden vom Kurhaus-Team 
gerne per E-Mail unter kurhaus@bad-
liebenzell.de oder telefonisch unter Tel. 
07052 408-508 entgegen genommen.
Weitere Informationen zum Parkrestaurant 
im Kurhaus Bad Liebenzell gibt es unter 
www.kurhaus-bad-liebenzell.de.
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„A Tribute to Simon and Garfunkel meets Classic“  
im Kurhaus Bad Liebenzell
Freunde und Bewunderer all der belieb-
ten Songs des US amerikanischen Duos 
Simon & Garfunkel werden Dank der be-
merkenswerten Leistung von Graceland 
erleben, wie die Erinnerungen daran auf 
eine mitreißende Art lebendig werden. Die 
Konzertbesucher erwartet ein Abend vol-
ler Emotion, eine Hommage an die 60er 
und 70er Jahre und eine musikalische Viel-
falt wie nur selten.
Ganz gleich ob Folkrocker Thomas Wacker 
und Thorsten Gary mit großem Feingefühl 
und virtuosem Gitarrenspiel „Bridge over 
Troubled Water“ servieren, ob sie das bri-
tische Volkslied „Scarborough Fair“ inter-
pretieren oder mit „Old Friends“, „Cecilia“ 
und „El Condor Pasa“ aufwarten - das Pu-

blikum ist von der Vielfalt des Programms 
sowie der wunderbaren Klangfülle stets 
restlos angetan.
Das Zusammenspiel der beiden Stimmen 
und zweier Gitarren mit den klassischen 
Instrumenten lässt die Songs von Simon & 
Garfunkel zu einem ausdrucksstarken und 
außergewöhnlichen Musikerlebnis wer-
den. Es erwartet Sie ein Konzert mit zwei 
Künstlern, die Ihren Idolen aus Amerika 
ausgesprochen nahe kommen und einem 
Streichquartett, das dieser Musik einen 
ganz neuen, unverwechselbaren Klang 
verleiht.
Das Konzert findet am Freitag, 17. Janu-
ar 2020, um 19:00 Uhr im Spiegelsaal 
des Bad Liebenzeller Kurhauses statt. 

Einlass ist ab 18:00 Uhr. Tickets sind bei 
allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter 
www.reservix.de, über die Ticket-Hotline 
01806 700733 (0,14 €/Minute aus dem 
deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunk-
netz höchstens 0,42 €/Minute) und im 
ServiceCenter Bad Liebenzell ab 22,00 € 
erhältlich.
Weitere Informationen zum Konzert sind 
direkt beim Veranstalter unter  
www.graceland-online.de erhältlich.

Die „Show der Meisterpaare“ im Kurhaus –  
die internationale Elite des Tanzsports begeistert  
auch 2020 in Bad Liebenzell
Tanzsportliche Highlights höchster Ele-
ganz und Präzision in den lateinamerika-
nischen Tänzen sowie in den klassischen 
Standarttänzen werden am Donnerstag, 
23. Januar 2020, im Spiegelsaal des Bad 
Liebenzeller Kurhauses geboten.
Die Tanzbewegungen der Meisterpaare 
sind geradezu ansteckend. So wird es je-
dem tanzbegeistertem Besucher schwer 
fallen ruhig am Tisch sitzen zu bleiben. 
Daher kann zwischen den professionellen 
Darbietungen auch gerne selbst getanzt 
werden. Die Mitarbeiter der Kurhaus-
Gastronomie werden die Show mit regio-
nalen Gerichten auch kulinarisch zu einem 
echten Erlebnis machen und sich um das 
leibliche Wohl der Gäste kümmern. Somit 
steht einem exklusiven und einzigartigen 
Abend nichts mehr im Wege.

Die „Show der Meisterpaare“, die nun 
schon zum 15. Mal im Spiegelsaal im Kur-
haus Bad Liebenzell stattfindet, gehört fast 
schon traditionell zum Bad Liebenzeller Jah-
resbeginn. Auch 2020 kommt Harry Körner, 
der Tanzsport-Profi schlechthin, mit seinem 
Trainingscamp wieder in das Bad Lieben-
zeller Kurhaus. Der Managing Director der 
„German Open Championships“ (GOC) 
in Stuttgart, dem größten Tanzturnier der 
Welt, kommt gerne nach Bad Liebenzell, da 
hier das Gesamtpaket rund um den Spie-
gelsaal stimmt und perfekte Bedingungen 
für ein Trainingscamp geboten werden. Nun 
schon zum 15. Mal bietet die Freizeit und 
Tourismus Bad Liebenzell GmbH die „Show 
der Meisterpaare“  mit der internationalen 
Elite des Tanzsports an.
Harry Körner selbst wird die Gäste wieder  Foto: Locher Fotodesign & Manufaktur

Neujahrsempfang 2020
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

im Namen des Gemeinderats darf ich Sie sehr herzlich zum traditionellen Neujahrsemp-
fang der Stadt Bad Liebenzell einladen auf Sonntag, 12. Januar 2020, um 11:30 Uhr, 
in das Kurhaus Bad Liebenzell.

Der Neujahrsempfang bietet die Gelegenheit, Rückblick auf das zu Ende gehende und 
einen ersten Ausblick auf das neue Jahr 2020 zu geben und insbesondere das Gespräch 
untereinander und miteinander zu führen.
Wir freuen uns, dass der Musikverein Bad Liebenzell-Beinberg den Neujahrsempfang 
musikalisch umrahmen wird.

Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie, Ihren Verwandten, Bekannten und Freunden im Namen 
des Gemeinderats, der Stadtverwaltung, der Freizeit und Tourismus GmbH, aber auch 
ganz persönlich für das Jahr 2020 Gesundheit, Wohlergehen, Glück, Zufriedenheit, Zu-
versicht und Gottes Segen.

Dietmar Fischer
Bürgermeister
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durch den Abend führen und verspricht 
dabei eine erneut hochkarätige Show. 
Tanzsport hautnah in zweierlei Hinsicht: 
Bei der „Show der Meisterpaare“ ist es 
den Gästen möglich, den Tanzsport mit 
solch einer Eleganz und einem hohem Ni-
veau hautnah zu erleben und sich dabei 
auch selbst auf die Tanzfläche zu begeben.
Die Tanzpaare, die hier in Bad Liebenzell 
auftreten, haben eine Dimension erreicht 
von der man tatsächlich nahezu von der 
gesamten Deutschen Spitzenklasse spre-
chen kann. Die Besucher dürfen sich auf 
perfekte Schrittfolgen, tanzsportliche 

Highlights höchster Eleganz und Präzisi-
on in den lateinamerikanischen Tänzen 
„Samba“, „Cha Cha“, „Rumba“ und „Jive“ 
freuen sowie in den klassischen Standart-
tänzen wie „langsamer Walzer“, „Tango“, 
Wiener Walzer und „Quickstep“.
Tickets für die „Show der Meisterpaare“ 
sind bei allen bekannten Vorverkaufs-
stellen, unter www.reservix.de, über die 
Ticket-Hotline 01806 700 733 (0,14 €/
Minute aus dem deutschen Festnetz; aus 
dem Mobilfunknetz max. 0,42 €/Minute) 
und im ServiceCenter Bad Liebenzell ab 
25,00 € erhältlich. An der Abendkasse 

gibt es die Tickets für das außergewöhn-
liche Tanzerlebnis für 30,00 Euro. Beginn 
der Veranstaltung ist um 19:00 Uhr (Ein-
lass ist ab 18:00 Uhr).

Paracelsus Krankenhaus, 75378 Bad Liebenzell (Unterlengenhardt) 
Burghaldenweg 60, Tel.: 07052-9250, www.paracelsus-zentrum.de 

 
Um einen Kostenbeitrag wird gebeten 

 

 

 
 
 
 
19.30 Uhr „Merk in der Stillen Nacht....“                         Mitarbeiter u. Freunde 
   Feier am Heiligen Abend    des Hauses  

  
 
19.30 Uhr     Gemeinsames Singen u. Musizieren   Gerd.U.Klein, T.v.Bebra                         

Laurin Weiß  
 
 

19.30 Uhr  Die Heilige Nacht, Lesung mit Musik  Ruth Münch  
  Legende von Selma Lagerlöf          V.Rixmann                    
 
19.30 Uhr Bildbetrachtung    Ingrid Marl 
 
 
19.30 Uhr Konzert                                                         Sanja Uhde, Cello 
 R.Schumann, F.Chopin,V.Beethoven          Zane Stradyna, Piano                                                   

  
19.30 Uhr Worte, Klänge, Töne in tiefer Nacht             Gabriele und Udo Lange
   
 

19.30 Uhr Eurythmie am Weihnachtsbaum                   Kathrin Kellenbenz  
   
 
16.00 Uhr      Das Traumlied des Olaf Asteson  Mathias Sauer 
    
 
19.30 Uhr Die Legende von der Christrose   Rosina Breyer 
  Von Selma Sagerlöf 
 
19.30 Uhr       Saint Bride oft he Isle  -Irische Legende 
  Lesung mit Leiermusik 
 
19.30 Uhr   Das Märchen von Hyazinth und   Brigitte Zumsande 
  Rosenblüth v. Novalis 
 
            
19.30 Uhr Solosuiten von J.S.Bach   Thomas Gerlinger 
 
 
19.30 Uhr Die Gaben der Heiligen Drei Könige  Ursula Hausen 
                      - Die Schätze der Vergangenheit in 
                       Zukunftskraft verwandeln-    
   
20.00 Uhr Das Oberuferer Dreikönigs-Spiel            Mitarbeiter u. Freunde 

           des Hauses 
 
 

 
 
 

Im 
Blauen Saal 
 

 

Dienstag      24.12. 
 
 
 
Mittwoch      25.12. 
 
 
 
Donnerstag 26.12.      
 
 
Freitag         27.12.      
 
 
Samstag     28.12.         
 
 
Sonntag      29.12.   
 
 
Montag       30.12.     
 
 
Dienstag     31.12.    
 
 
Mittwoch        1.1.   
 
 
Donnerstag   2.1.        
 
 
Freitag           3.1.          
 
 
 
Samstag        4.1. 
    
 
Sonntag         5.1. 
 

 
 
Montag          6.1.     
Burghalde  

  Programm für die

 

    
12 Heiligen Nächte 
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Das ist ein stolzes Jubiläum: 
Vor 40 Jahren erhielt Fried-
rich Böckle die Approbation 
als Apotheker und konnte 
damit die Leitung der Bad 
Liebezeller Quellenapotheke 
übernehmen.
Aber die Beziehung Böckles 
zu Bad Liebenzell und speziell 
zur Quellenapotheke mit dem 
damaligen Besitzerehepaar Ku-
bitza, hatte schon viel früher 
begonnen. Böckle, der in Tübin-
gen Pharmazie studierte, arbeitete nämlich während der Semes-
terferien als Aushilfskraft in der Quellenapotheke. Und für das 
Ehepaar Kubitza, das sich in den Ruhestand zurückziehen wollte, 
galt ihr neuer leitender Angestellter schon bald als designierter 
Nachfolger. So übernahm der junge Pharmazeut die Apotheke 
schon 1980 in Pacht und kaufte sie zwei Jahre später. „Es war 
ein schwerer Anfang“ erinnert sich Böckle heute an die damalige 
umfassende Digitalisierung der gesamten Organisation. Zudem 
gab es im Interesse einer Vergrößerung der Verkaufsflächen ei-
ner eine Menge von Umbaumaßnahmen. Und mit dem Einzug der 
Arztpraxis Dr. Müller wurde der erste Schritt zu Böckles Träumen 
von einem Ärztehaus und einem Gesundheitszentrum getan, das 
später bis zu fünf Ärztepraxen beherbergen sollte. Nach Abriss 
von Altbauten auf der Rückseite des Hauses entstand dort die 
Quellenpassage mi dem Sanitätshaus „Saniquell“. Es war städte-
baulich gleichzeitig auch ein erster Schritt zur neuen Stadtmitte.
Eine ganz besondere Leidenschaft Böckles gehörte den Heil-
pflanzen, den Kräutern und Teesorten. Das bemerkt man auch 
gleich im Apothekenraum, in dem eine ganze Ecke ausschließ-
lich der Heilung durch die Kraft der Natur gewidmet ist. Da ist es 
nicht verwunderlich, dass im Apothekenlabor eine ganze Reihe 
von heilsamen Produkten entwickelt wurden, die sich unter dem 
Markenzeichen ACCN (Apotheken Competence Center für Na-
turarznei) einer großen Beliebtheit erfreuen.
Insgesamt waren es 40 äußerst arbeitsreiche Jahre. Über sei-
ne Arbeitseinsätze außerhalb der üblichen Geschäftszeiten hat 
Böckle genauestens Buch geführt. Insgesamt kam er auf 3.200 
Nacht- und Wochenenddiensteinsätze. Trotzdem hat Böckle im 
Ehrenamt nachhaltige Akzente gesetzt. So konnte im Jahr 2000 
sein Apothekergarten im Kurpark eigeweiht werden, eine überre-
gional bekannt gewordener Tourismusattraktion für die Kur- und 
Badestadt. Darüber hinaus hat Böckle lange Jahr als Vorstand 
und als Vorsitzender im örtlichen Schwarzwaldverein gewirkt. 
Sein Engagement ist auch in Stuttgart aufgefallen: Für große 
Verdienste um das Allgemeinwohl verlieh ihm Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann die Silberne Ehrennadel des Landes Ba-
den-Württemberg.

Naturmedizin erfreut sich einer großen 
Beliebtheit

Der Naturmedizin gilt Böckles 
große Liebe
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AMTLICHES

ÖFFENTLICHE  
BEKANNTMACHUNGEN  
DER STADT
Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
„Hauswiesen – Albert-Schweitzer-
Straße - 1. Änderung“ für den Stadt-
teil Unterhaugstett im beschleunig-
ten Verfahren nach § 13 a BauGB
Der Gemeinderat der Stadt Bad Lieben-
zell hat am 10. Dezember 2019 in öffent-
licher Sitzung den im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 a BauGB aufgestell-
ten Bebauungsplan „Hauswiesen – Albert 
Schweitzer Straße - 1. Änderung“ und 
die zusammen mit dem Bebauungsplan 
aufgestellten örtliche Bauvorschriften als 
Satzung beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich wird be-
grenzt auf das Grundstück Flst. Nr. 330/1 
der Gemarkung Unterhaugstett.
Die genaue Abgrenzung ist in dem zeich-

nerischen Teil des Bebauungsplanes vom 
11.09.2019 des Büro für Vermessung und 
Bauleitplanung, Michael Nothacker darge-
stellt

Die Änderung des Bebauungsplans „Haus-
wiesen – Albert Schweitzer Straße - 1. Än-
derung“ tritt mit dieser Bekanntmachung in 
Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 BauGB). Der Bebau-
ungsplan kann einschließlich seiner Begrün-
dung beim Bauverwaltungsamt, Zimmer 
314, 315 oder 318, Rathaus, Kurshausdamm 
2 - 4, 75378 Bad Liebenzell während der üb-
lichen Dienststunden eingesehen werden. 
Jedermann kann über seinen Inhalt Auskunft 
erhalten. Übliche Dienststunden sind von 
Montag bis Freitag, vormittags von 8:30 Uhr 
bis 12:00 Uhr, montags von 13:30 Uhr bis 
16:00 Uhr und donnerstags von 13:30 Uhr 
bis 18:00 Uhr. Termine nach Vereinbarung 
unter Tel.: 07052 408-314 oder der Durch-
wahl -315 und -318.

Hinweis gemäß § 215 Abs. 2 BauGB
Unbeachtlich werden
•	 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

bis 3 beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften,

•	 eine unter Berücksichtigung des § 
214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und

•	 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Stadt Bad Lieben-
zell unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht werden. Der vorige Satz gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlich sind.
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Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 GemO
Gemäß § 4 Abs. 4 GemO gilt die Satzung 
– sofern sie unter Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der GemO 
oder aufgrund anderer auf der GemO be-
ruhenden Vorschriften zustande gekom-
men ist – ein Jahr nach dieser Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn

•	 die Vorschrift über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

•	 der Bürgermeister dem Beschluss 
nach § 43 GemO wegen Gesetzwid-

rigkeit widersprochen hat oder die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss vor Ablauf der Jahresfrist be-
anstandet hat oder

•	 die Verletzung gegenüber der Stadt 
Bad Liebenzell unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

Eine Verletzung kann von jedermann auch 
nach Ablauf der Frist geltend gemacht 
werden, wenn sie bereits innerhalb der 
Frist von einem Dritten schriftlich geltend 
gemacht wurde.

Hinweis gemäß § 44 Abs. 5 BauGB
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 BauGB sowie § 44 Abs. 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für 
Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung 
durch diese Satzung und über das Erlö-
schen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen.

Bad Liebenzell, 12.12.2019
gez.
Dietmar Fischer
Bürgermeister

Baulast vom 03.09.1998
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Calw
Bad Liebenzell
Unterhaugstett

Die Lage und Höhe des
Kanalanschlusses ist
beim Bauaushub zu

prüfen!

VERMESSUNGSBÜRO

Michael Nothacker
Sachverständiger nach
§ 5 Abs. 3 LBOVVO B-W

Karlstraße 16
72213 Altensteig
Tel. 07453/8380  Fax 07453/2128

Kirchstraße 7
75328 Schömberg - Bieselsberg
Tel. 07235/1230  Fax 07235/3093

Unterirdische Anlagen, Versorgungsleitungen
u. dgl. innerhalb des Baugrundstücks sind
nicht dargestellt. Sie müssen bei den
zuständigen Stellen erhoben werden.

damit die

Richtun
g stim

mt

Grenze des räumlichen 
Geltungsbereichs des Bebau-

ca. 863 m²

ungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Altensteig, den 14.06.2019
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Inkrafttreten des Bebauungsplanes „Großer Acker, Änderung in 2 Teilbereichen“ für den Stadtteil Möttlingen im be-
schleunigten Verfahren nach  § 13 a BauGB
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itteilungsblatt, Anschlag und H
inw

eis
be kannt gem

acht am
:

23.11.2018
öffentlich ausgelegt einschließlic h vom

 / bis :

Satzungsbeschlus s gem
äß § 10 BauG

B durch
G

em
einderat am

:
26.03.2019

Ausfertigung: D
er textliche und zeich nerische Inhalt dieses

Bebauungsplanes stim
m

t m
it dem

 Satzungsbeschlus s vom
überein . D

as Verfahren w
urde ordnungsgem

äß durchgeführt.

Bürgerm
eisteram

t Bad Liebenzell, den ............... ..............................................................
- Fischer -

Bürgerm
eister

M
it der ortsüblichen  Bekanntm

achung
im

 am
tlichen M

itteil ungsblatt w
urde der

Bebauungsplan  rechtsverbindlich.

Bürgerm
eisteram

t Bad Liebenzell, den ................................... ..........................................
- Fischer -

Bürgerm
eister

m
etricplus gm

b h, Verm
essung - O

stfildern

Stand:
28.11.2019

D
er bestehende no ch gültige Bebauungsplan "G

roßer Acker"
w

urde auf G
rundlage aktueller ALKIS-D

a ten für die Änderungen
nachrichtlich hinterlegt.

Plangrundlage:   ALKIS D
aten LG

L BW
 vom

 Juni 2016

Änderung in 2 Teilbereiche n Flst. 195 und Flst. 180/6

Ä
nderung für 2 Teilbereiche:

a) Flst. N
r. 195, ehem

als Am
 Berg 6

b) Flst. N
r. 180/6, Falke nstraße neben Anw

. N
r. 13

D
er U

rsprungs-Bebauu ngsplan ist rechtskräftig seit 17.11.1970.

1.1.1

Teil A
PLA

N
U

N
G

SR
EC

H
TL IC

H
E FESTSETZU

N
G

EN
 (§  9 B

auG
B

 und B
auN

VO
)

in Ergänzung z ur Planzeichnung LP vom
 11.03.2019

A
R

T D
ER

 B
A

U
LIC

H
EN

 N
U

TZU
N

G
  (§ 9 Abs. 1 N

r. 1 BauG
B i.V.m

. §§ 1-15 BauN
VO

)

Allgem
eines W

ohng ebiet (§ 4 BauN
VO

)  - nur Teilbereich a, Flst. N
R

. 195
W

A

2.
M

A
SS D

ER
 BA

U
LIC

H
EN

 N
U

TZU
N

G
   (§ 9 Abs. 1 N

r. 1 BauG
B i.V.m

. §§ 16 - 21a BauN
VO

)

2.2
Anzahl der Vollgschosse (§ 9 (1) B auG

B)
D

ie  m
ax. Anzahl der Vollgeschosse gem

. Planeinschrieb.

2.3
Anzahl der W

ohneinheiten (§ 9 (1) 6 BauG
B)

Für den Planbe reich a (Flst. N
r. 195) w

ird die Anzahl der zulässigen W
ohneinheiten auf

4 W
ohneinheiten beschränkt.

3.
H

Ö
H

EN
LA

G
E   (§ 9 (3)  BauG

B)

3.1
EFH

Erdgeschossfußbodenhöhen in m
. ü. N

N
.

4.
Ü

B
ER

B
A

U
B

A
R

E U
N

D
 N

IC
H

T Ü
B

ER
B

A
U

B
A

R
E G

R
U

N
D

ST Ü
C

K
SFLÄ

C
H

E    (§ 9 (3)  BauG
B)

4.1
Baugrenze  (§ 23 (3) BauN

VO
)

4.2
Teilbereich a)  erw

ei terte Baugrenze für aus dem
 H

auptgebäude
auskragende untergeordnete Bauteile w

ie Balkone und  Terrassen
Terr.

Balkon

5.
STELLPLÄ

TZE U
N

D
 G

A
R

A
G

EN
  (§9 (1) 4  BauG

B)

5.1
Teilbereich a) D

ie Errichtung von Stellplätzen G
aragen  und N

ebenanlagen
ist nur auf den dafür vorgesehenen Flächen zulässig.

G
a  Fahrr . N

g.
St.

M
A

SSN
A

H
M

EN
 ZU

M
 SC

H
U

TZ , ZU
R

 PFLEG
E U

N
D

 ZU
R

 EN
TW

IC
K

LU
N

G
 VO

N
 B

O
D

EN
,

N
A

TU
R

 U
N

D
 LA

N
D

SC
H

A
FT

(§ 9 Abs. 1 N
r. 20 BauG

B)
6.6.1

Bef estigte Flächen w
ie Zufahrten, H

auszugänge oder Terrassen sind m
it w

asserdurch-
lässigen M

ater ialien (Kies, R
asenpflaster, D

rainpflaster, Schotterrasen o.ä.) herzustellen.

Teil B

1.

Ö
R

TLIC
H

E B
A

U
VO

R
SC

H
R

IFTEN
 (§  74 LB

O
)

Ä
U

SSER
E G

ESTA
LTU

N
G

 D
ER

 BA
U

LIC
H

EN
 A

N
LA

G
EN

  (§ 74 (1) LBO
)

1.1
D

achdec kung, D
achform

 und D
achneigung und Kniestock am

 H
auptgebäude

D
unkel eingefärbte Z iegel (dunkelrot, anthrazit) sow

ie bei Flach- und Pultdächern ist die D
achbegrünung zulässi g.

Bei der Verw
endung von M

etall für Außenbauteile (z.B. D
achinstallationen, Fassadenbekleidung) sind nur solche

M
etallbaustoffe zulässig, bei denen ei ne grundw

asser- und bodenschädliche Verunreinigung durch den Abtrag bei
N

iederschlägen nachw
eislich ausgesc hlossen ist. (z.B. durch eine entsprechende Beschichtung).

D
ächer für das H

auptgebäude gem
. Planeinschrieb:

Planbereich a:
D

achform
 Pultdach (PD

) und Flachdach (FD
)

D
achneigung 0° – 10°

Traufhöhe 6 m
 ± 0,2 m

2.
G

estaltung und N
utzung u nbebauter Flächen

D
ie nicht m

it Belägen befestigte n Flächen sind als G
rünflächen gärtnerisch zu gestalten

und zu unterhalten.
(Vergleiche auch H

inw
eise)

3.
Stellplätze   (§ 74 (2) 2 LBO

)
Je abgeschlossene W

ohneinheit sind 2,0 Stellplätze nachzuw
eisen.

4.
O

rdnungsw
idrigkeiten

O
rdnungsw

idrig handelt im
 Sinne von § 75 LBO

, w
er auf G

rund von § 74  LBO
 erlassenen

örtlichen Bauvorschriften zuw
iderhandelt.

Teil C
H

IN
W

EISE
N

aturschutz
D

ie D
urchgrünung soll im

 Bauge biet erhalten w
erden und der heim

ischen Tierw
elt w

eiterhin
Lebensräum

e bieten. D
azu geeignet sind die Verw

end ung heim
ischer G

ehölze und Q
uartierbausteine

 für Vögel und Flederm
äuse. Anregungen hierzu  können der  Internetseite w

w
w

.artenschutz-am
-haus.de

 entnom
m

en w
erden. Für die Anlage der G

rünflächen sind nur einheim
is che G

ehölze und Pflanzen zu verw
enden.

W
asserrecht

D
ie Änderungen liegen (w

ie fast der gesam
te Bebauungsplan „G

roßer Acker“ in der w
eite ren Schutzzone IIIB,

des m
it R

echtsverordnung vom
 17.12.2008 festgesetzten W

asserschutz gebietes für die Trinkw
asserfassungen

auf G
em

arkung Sim
m

ozheim
 und W

eil der Stadt. Auf die Schutzbestim
m

ungen der  R
echtsverordnung w

ird hingew
iesen.

B
estehende R

echtsverhältnisse /Vorbereitende B
auleitplanung/G

en ehm
igungsvorbehalt

D
ie  G

eltungsbereiche der geplanten Änderungen sind dem
 derzeitigen rechtsgültigen Bebauun gsplan

„G
roßer Acker“, w

elcher am
 17.11.1970 genehm

igt w
urde zuzurechnen.

D
ieser w

urde a us dem
 Flächennutzungsplan entw

ickelt.

Ver-und Entsorgung/Erschließung
D

ie Versorgung m
it T rinkw

asser und die Abw
asserbeseitigung sind über bestehende Entw

ässerungsanlagen
gesichert. Evtl. notw

endige N
euanschlüsse sind m

öglich.
D

ie verkehrliche Erschließung der Bauflächen erfolgtteilw
eise über bereits bestehen de Erschließungsstraßen

bzw
. über einen neu anzulegenden Erschließungsw

eg (Flst. N
r. 195)

B
odenordnung (§§ 45 ff. BauG

B
)

Ein  förm
liches U

m
legungsverfahren ist nicht notw

endig. Erforderliche G
renzregelungen für die geplanten

G
rundstü cksteilungen sind privatrechtlich abzuw

ickeln.

SO
N

STIG
E FESTSETZU

N
G

EN
 D

U
R

C
H

 PLA
N

ZEIC
H

EN

G
renze des räum

lichen G
eltung sbereichs des Bebauungsplans (§9 Abs. 7 BauG

B)
7.1

7.

Abgrenzung der Bebauungsplanteile "G
roßer Acker -G

esam
t"

und Änderungsteilbereich  a): (hier w
ird W

A festgesetzt).
7.2

G
ESETZLIC

H
E G

R
U

N
D

L AG
EN

 D
IESES BEBAU

U
N

G
SPLAN

ES SIN
D

:

D
AS BAU

G
ESETZBU

C
H

 (B auG
B)

D
IE BAU

N
U

TZU
N

G
SVER

O
R

D
N

U
N

G
 (BauN

VO
)

D
IE LAN

D
ESBAU

O
R

D
N

U
N

G
 (LBO

)

D
IE PLAN

ZEIC
H

EN
VER

O
R

D
N

U
N

G
 (PlanzV90)

In der Fassung der Bekanntm
achung vom

 23.01.1990 (BG
Bl. I S. 132)

                                   zuletzt geänd ert durch Art. 3 des G
esetze s vom

 22.04.1993 (BG
Bl. I S. 466)

In der Fassung der Bekanntm
achung vom

 23.0 9.2004 (BG
Bl. I S.2414)

 zuletzt g ändert durch Art. 1 des G
esetzes vom

 22.7.2011 (BG
BI. I S.1509)

In der Fassung der Bekanntm
achung vom

 05.03.2010 (G
BI. S.358 ber. S.416)

In der Fassung vom
 18.12.1990 (BG

Bl. 1991 I S. 58)
                                   zuletzt geänd ert durch Art. 2 d es G

esetzes vom
 22.07.2011 (BG

Bl. I S. 1509)

G
eh,- Fahr- und Leitungsrech te

D
er Bebauungsplan legt G

eh- Fahr und Lei tungsrechte zur Sicherung der Erschließung fest. G
egebenenfalls

sind zur w
eiteren Sicherstellung der Erschließung im

 R
ahm

en des Baugesuchs Baulasten zu bestellen.

U
m

w
eltprüfung (U

m
w

eltberich t)
Bei der Ü

berplanung handelt es sich um
 ein Baug ebiet aus dem

 Jahre 1970. N
egative Ausw

irkungen auf N
atur

und U
m

w
elt sind durch die geplanten Ände rungen nicht zu erw

arten. Sollten U
m

w
eltbelange im

 Laufe der Bearbeitung
des Verfahrens bekannt w

erden, so w
erden diese Belange in die Abw

ägungen m
iteingestellt.

Im
 Änderungsverfahren nach § 13 a BauG

B ist ke in U
m

w
eltbericht notw

endig.

N
utzungsschablone

7.3

G
rundflächen-

zahl

Art der baulichen
N

utzung

Bauw
eiseFüllschem

a der
N

utzungsschablone

D
achform

D
achneigung

Z
ahl de r

V
ollgeschosse

K
niestock

2.1
G

rundflächenz ahl G
R

Z (§§ 16,17 u. 18(1) BauN
VO

D
ie G

röße der  G
rundflächen baulicher Anlagen w

ird durch die in der Planzeichnung ausgew
iesene

 G
rundflä chenzahl (G

R
Z) gem

. § 17 (2) BauN
VO

 als M
axim

um
 festgesetzt. Für die Erm

ittlung der
G

rundflä chen gem
. § 19 (4) BauN

VO
 ist die festgesetzte G

R
Z m

aßgeblich.

24.09.2019

        14.10. - 15.11.2019

A
ufstellungs/-änderungsbeschluss du rch G

em
einderat am

:
A

uslegungsbeschluss durch G
em

einderat am
:

24.09.2019
Ö

ffentliche Auslegung des Entw
urfs gem

äß § 3 ( 2) BauG
B

w
urde durch M

itteilungsblatt, Anschlag und H
inw

eis
bekannt gem

acht am
:

04.10.2019
öffentlich ausgelegt  einschließlich vom

 / bis :

Satzun gsbeschluss gem
äß § 10 BauG

B durch
G

em
einderat am

:
10.12.2019

Planbereich b:
D

achform
 Satteldach (SD

)
D

achneigung 32° – 35°
Kniestoc k 0,6m

Aus ökologischen G
ründen w

erden Solartechnische Anlagen auf oder innerhalb der  D
achhaut allgem

ein zugelassen
und sind ausdr ücklich erw

ünscht
D

achdeckung, D
ach form

 und D
achneigung von G

aragen und überdachten Stellplätzen
für den Planbereich a
Begrünte Flachdäch er sind zulässig       D

achform
 Pultdach (PD

) und Flachdach (FD
)       D

achneigung 0° – 10°

G
aragen und Stellplätze

G
aragen und Stellplätze sind auf den dafür vorgesehenen Flächen gem

. den Vorschriften der LBO
 zulässig. D

ie
Festsetzungen des bestehenden Beb auungsplans „G

roßer Acker“ sind für den Teilbereich a aufgehoben.

D
efinition Traufhöhe

7.4

max. 6,0 m
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Der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell 
hat am 10. Dezember 2019 in öffentlicher 
Sitzung den im beschleunigten Verfahren 
nach § 13 a BauGB aufgestellten Bebau-
ungsplan „Großer Acker, Änderung in 2 
Teilbereichen“ und die zusammen mit dem 
Bebauungsplan aufgestellten örtliche Bau-
vorschriften als Satzung beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich wird be-
grenzt auf die Grundstücke Flst. Nr. 195 
und 180/6 der Gemarkung Möttlingen.
Für den räumlichen Geltungsbereich der 
Bebauungsplanänderungen einschließ-
lich den örtlichen Bauvorschriften ist der 
zeichnerische Teil (Lageplan) zur Ände-
rung für die 2 Teilbereiche, in der Fassung 
vom 28.11.2019 des Planungsbüros met-
ricplus gmbh, Ostfildern maßgebend.
Die Änderung des Bebauungsplans „Gro-
ßer Acker, Änderung in 2 Teilbereichen“ 
tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft 
(vgl. § 10 Abs. 3 BauGB). Der Bebauungs-
plan kann einschließlich seiner Begrün-
dung beim Bauverwaltungsamt, Zimmer 
314, 315 oder 318, Rathaus, Kurshaus-
damm 2 - 4, 75378 Bad Liebenzell wäh-
rend der üblichen Dienststunden ein-
gesehen werden. Jedermann kann über 
seinen Inhalt Auskunft erhalten. Übliche 
Dienststunden sind von Montag bis Frei-
tag, vormittags von 8:30 Uhr bis 12:00 
Uhr, montags von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
und donnerstags von 13:30 Uhr bis 18:00 

Uhr. Termine nach Vereinbarung unter 
Tel.: 07052 408-314 oder der Durchwahl 
-315 und -318.
Hinweis gemäß § 215 Abs. 2 BauGB
Unbeachtlich werden
•	 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

bis 3 beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften,

•	 eine unter Berücksichtigung des § 
214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und

•	 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Stadt Bad Lieben-
zell unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht werden. Der vorige Satz gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 GemO
Gemäß § 4 Abs. 4 GemO gilt die Satzung – 
sofern sie unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der GemO oder auf-
grund anderer auf der GemO beruhenden 
Vorschriften zustande gekommen ist – ein 
Jahr nach dieser Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn

•	 die Vorschrift über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

•	 der Bürgermeister dem Beschluss 
nach § 43 GemO wegen Gesetzwid-
rigkeit widersprochen hat oder die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss vor Ablauf der Jahresfrist be-
anstandet hat oder

•	 die Verletzung gegenüber der Stadt 
Bad Liebenzell unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

Eine Verletzung kann von jedermann auch 
nach Ablauf der Frist geltend gemacht 
werden, wenn sie bereits innerhalb der 
Frist von einem Dritten schriftlich geltend 
gemacht wurde.
Hinweis gemäß § 44 Abs. 5 BauGB
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 BauGB sowie § 44 Abs. 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für 
Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung 
durch diese Satzung und über das Erlö-
schen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen.
Bad Liebenzell, 12.12.2019
gez.
Dietmar Fischer
Bürgermeister
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Bebauungsplan "Grosser Acker"
Gemarkung Möttlingen

Gefertigt:

M 1 : 500
metricplus gmbh, Vermessung - Ostfildern

Stand: 11.03.2019 / 09.09.2019

Plangrundlage:   ALKIS Daten LGL BW vom Juni 2016

Änderung Teilbereich a)  Flst. 195
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Änderungsteilbereich b)  Flurstück 180/6:Erweiterung der Baugrenze

Baugrenzerweiterung

G
G

G

GG

GG

GG

G

GG

WA I
0,4

SD
DN

32-35°

Knie
0,6 m
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Gemarkung Möttlingen

Gefertigt:

M 1 : 500
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Stand: 11.03.2019 / 09.09.2019

Plangrundlage:   ALKIS Daten LGL BW vom Juni 2016

Änderung Teilbereich b)  Flst. 180/6

Der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell 
hat am 10.12.2019 in öffentlicher Sitzung 
aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB beschlos-
sen, für den Bereich Bühlweg einen Be-
bauungsplan, samt örtlicher Bauvorschrif-
ten, aufzustellen.

Für den Planbereich des Bebauungspla-
nes ist der Abgrenzungsplan des Büro 
Schöffler vom 10.12.2019 i.d.F. vom 
07.11.2019 maßgebend. Er ergibt sich aus 
nachfolgendem Kartenausschnitt (siehe 
Textende).

Der Planbereich, Gemarkung Möttlingen, 
umfasst folgende Flurstücke: Teilflächen 
1747, 1748, 1748/1, 1749, 1750, 1824/1, 
1827, 1830, 1834 und 1835, sowie die Ge-
samtflurstücke 1824, 1825, 1826, 1827/1, 
1827/2, 1828, 1829, 1829/1, 1829/2, 
1831, 1831/1, 1832, 1832/1, 1832/2, 
1833/3, 1834/1 und 1834/2. 

Ziele und Zwecke der Planung
Die Stadt Bad Liebenzell ist bestrebt, die 
innerörtliche Wohnfunktion der einzelnen 
Ortsteile zu sichern und zu stärken. Zudem 
besteht dringender Wohnraumbedarf im 
Ortsteil Möttlingen, den es zu befriedigen 
gilt. Vor diesem Hintergrund soll im Orts-

teil Möttlingen das Baugebiet „Bühlweg/
Ligusterweg“ mit einer Fläche von ca. 2,1 
ha erschlossen werden. Das Plangebiet 
ist derzeit im Südosten bereits überwie-
gend mit Einzelhäusern bebaut, welche 
durch den Bühlweg, den Ligusterweg so-
wie ein Teil der Barthstraße erschlossen 
und dem unbeplanten Innenbereich zuzu-
ordnen sind. Auf dem restlichen Gelände 
sind Streuobstwiesen sowie Mähwiesen 
und Weideflächen zu finden, die sich pla-
nungsrechtlich gesehen, im Außenbereich 
befinden.

Der Bebauungsplan Bühlweg/Liguster-
weg sichert damit einerseits die gemäß 
FNP 2020 vorgesehene Erschließung 
neuer und dringend benötigter Wohnbau-
flächen, als auch den bauleitplanerischen 
Bestand am Bühlweg/Ligusterweg. Zur 
Sicherung einer angemessenen städte-
baulichen Entwicklung und Ordnung ist 
die Aufstellung dieses Bebauungsplans 
auch notwendig. Die Aufstellung erfolgt 
im beschleunigten Verfahren nach §§ 13 
a i. V. m. 13 b BauGB.

Ein entsprechendes Plankonzept wird 
dem Gemeinderat in einem nächsten 
Schritt zur Billigung vorgelegt werden. Für 

das Satzungsverfahren sind die Vorschrif-
ten des Baugesetzbuches (BauGB) ent-
sprechend anzuwenden.

Die Satzung wird ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgestellt. Das Plangebiet wird im weite-
ren Verfahren auf die mögliche Betroffen-
heit von Umweltbelangen überprüft. Diese 
werden in die Abwägung eingestellt.

Diese Veröffentlichung sowie die genann-
ten Unterlagen stehen ebenfalls auf der 
Homepage der Stadt Bad Liebenzell unter 
http://www.stadtverwaltung.bad-
liebenzell.de/aktuelles/oeffentlich-
keitsbeteiligung-bekanntmachungen.
html zur Einsicht bereit.
Bad Liebenzell, 12.12.2019
gez. Dietmar Fischer
Bürgermeister

Aufstellung des Bebauungsplanes „Bühlweg“ nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) für den Stadtteil 
Möttlingen
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Die Stadt Bad Liebenzell ist gemäß § 47e 
Abs. 1 des Bundesimmissionsschutzge-
setzes (BImSchG) i.V.m. § 8 Abs. 5 der 
Immissionsschutz-Zuständigkeitsverord-
nung für Baden-Württemberg (BImSchZu-
VO) zuständig für die Aufstellung eines 
Lärmaktionsplanes in ihrem Gebiet. Sie 
hat hierzu bereits einen vereinfachten 
Lärmaktionsplan erstellt, welcher am 
18.10.2016 im Gemeinderatsgremium be-
schlossen wurde.
Am 24.09.2019 hat der Gemeinderat der 
Stadt Bad Liebenzell die Überprüfung des 
Lärmaktionsplanes beschlossen. Der Ge-
meinderat hat der Durchführung der Be-
teiligung der Öffentlichkeit und der Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 47d Bun-
desimmissionsschutzgesetz zugestimmt.
Der Entwurf des fortgeschriebenen Lär-
maktionsplans (Musterplanbericht) lag in 
der Zeit vom 28.10.2019 bis einschließ-
lich 27.11.2019 im Rathaus der Stadt Bad 
Liebenzell, Kurhausdamm 2 - 4, öffentlich 
aus. Die Unterlagen konnten auch auf der 
Homepage der Stadt unter
http://www.stadtverwaltung.bad-lieben-
zell.de/aktuelles/oeffentlichkeitsbeteili-

gung-bekanntmachungen.html eingese-
hen werden.
Stellungnahmen und Anregungen zu den 
ausgelegten Unterlagen wurden während 
der Offenlage keine. Die beteiligten Träger 
öffentlicher Belanfe und Behörden hatten 
ebefalls keine Einwendungen und Anre-
gungen vorgetragen.
Die Überprüfung des bestehenden Lärmak-
tionsplans der Stadt Bad Liebenzell hat er-
geben, dass eine Überarbeitung des beste-
henden Plans nicht notwendig ist. Daher 
wurde das  Ergebnis der Überprüfung doku-
mentiert und als Fortschreibung des beste-
henden Plans per Musterbericht nach der 
Beteiligung der Öffentlichkeit verfasst und 
dem Gemeinderat zur Billigung vorgelegt.
Der Gemeinderat hat deshalb in seiner 
Sitzung vom 10.12.2019 den Endbericht 
zur Forstschreibung/Überarbeitung des 
Lärmaktionsplans zur Vorlage an das Mi-
nisterium über die LUBW bewilligt und ver-
abschiedet.  
Bad Liebenzell, 12.12.2019
Dietmar Fischer
Bürgermeister

Überprüfung und Fortschreibung des Lärmaktionsplanes der Stadt Bad Lieben-
zell  – Billigung des Gemeinderates zum Musterbericht
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Die Stadt Bad Liebenzell ist eine Gemeinde im Norden des Landkreises Calw. Auf einer Gemarkungsfläche 
von rund 33,8 km² leben ca. 9.250 Einwohner. 
Die Kur- und Bäderstadt ist durch die Bundesstraße B 463 an das überregionale Straßennetz angebunden. 
Die Bundesstraße weist auf Gemarkungsgebiet Bad Liebenzell laut amtlicher Statistik SVZ 2015 ein Ver- 
kehrsaufkommen von 6.230 Kfz/24h bis 9.788 Kfz/24h auf: 

 
 Zählstelle 7218 1111: B 463, Bad Liebenzell (L 343A) – Bad Liebenzell (L 343) 

DTV: 6.230 Kfz/24h; SV-Anteil: 5,1 % (SVZ 2015) 
 

 Zählstelle 7218 1112: B 463, L 343 Hugo-Mäulenstr. – Bad Liebenzell (L 343) 
DTV: 9.788 Kfz/24h; SV-Anteil: 3.7 % (SVZ 2015) 

 
 Zählstelle 7218 1113: B 463, Bad Liebenzell (L 343) – Bad Liebenzell (K 4312) 

DTV: 7.875 Kfz/24h; SV-Anteil: 4,6 % (SVZ 2015) 

Lärmaktionsplanung gem. § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz 
 

Berichterstattung der Stadt/Gemeinde 

  75378 Bad Liebenzell  
 
 

zur: 
erstmaligen Aufstellung eines Lärmaktionsplans 
Fortschreibung / Überarbeitung des Lärmaktionsplans vom 

 
 
 

  18.10.2016  
 

Für die Berichterstattung an die EU ist dieser maximal 10-seitige Bericht in elektronischer Form an die LUBW 
(laerm@lubw.bwl.de) zu übermitteln. Vollständig ausgefüllt umfasst der Bericht alle für die Berichterstattung erforderlichen 
Angaben. Das Berichtssystem sieht je Gemeinde nur eine Datei vor; mögliche Zusatzinformationen können unter Einhal- 
tung der maximalen Seitenzahl in diese Datei eingebunden werden. Erläuterungen zum Ausfüllen des Berichts entspre- 
chend der nachfolgend angeführten Fußnoten sind hier zum Download* eingestellt. 

 

1. Allgemeine Angaben 
 
 

1.1 Für die Lärmaktionsplanung zuständige Behörde 1) 
 

Name der Stadt/Gemeinde: Bad Liebenzell 

Gemeindekennziffer: 08235008 

Ansprechpartner: Herr Rainer Becht 

Anschrift: Stadt Bad Liebenzell, Bauverwaltungsamt, Kurhausdamm 2-4, 
D-75378 Bad Liebenzell 

E-Mail / Telefon: Becht@bad-liebenzell.de / +49 (0)7052 408 315 

Internetadresse der Gemeinde: www.bad-liebenzell.de 

 
1.2 Beschreibung der Gemeinde sowie der Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahn- 

strecken und ggf. anderer Lärmquellen, für die der Lärmaktionsplan aufgestellt 
wird 2) 

 

Vorlage: Musterbericht zur Erfüllung der Berichtspflichten nach § 47d Abs. 2 BImSchG, 
Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, Stand 05/2019 

 
* Ausfüllhinweise: www.lubw.de/documents/10184/390695/musterbericht_erlaeuterungen_bw.pdf 
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Der LUBWKartierung Stufe 3 liegen im Fall der Stadt Bad Liebenzell allerdings die Verkehrszahlen des 
Verkehrsmonitorings aus dem Jahr 2017 zu Grunde. Die Stadt hat der LUBW im Vorfeld der Kartierung 
Stufe 3 diese Verkehrszahlen übermittelt und sie wurden gleichfalls bei der LUBWKartierung Stufe 3 be 
rücksichtigt. Demnach wird der Schwellenwert von 8.200 Kfz/24h nur noch für den Teilabschnitt B 463 An 
lagenstraße, von der Einmündung Kurhausdamm bis zur Beinberger Steige überschritten. Das durchschnitt 
lich tägliche Verkehrsaufkommen dieses Abschnittes liegt bei 8.428 Kfz/24h. Der Schwerverkehrsanteil 
beträgt 2.9 %. 

 

Aufgrund der aktualisierten Kartierung der LUBW (Stufe 3) ist die Stadt Bad Liebenzell nach §47d Bun 
desimmissionsschutzgesetz verpflichtet, für diese Hauptverkehrsstraße eine Fortschreibung des Lärmakti 
onsplans durchzuführen. Der Lärmaktionsplan der Stadt Bad Liebenzell umfasst ausschließlich den von der 
LUBW kartierten Streckenabschnitt der B 463 Anlagenstraße. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: Lärmkartierung Bad Liebenzell, Hauptverkehrsstraßen (Quelle: LUBW 2017) 
 

Neben dem Straßenverkehrslärm ist die Stadt Bad Liebenzell auch vom Schienenverkehrslärm betroffen: 
Die Nagoldtalbahn (Pforzheim – Horb am Neckar, KBS 774) läuft parallel zur Bundesstraße B 463. In der 
Innenstadt liegt der Bahnhaltepunkt Bad Liebenzell. Die Streckenbelastung der Nagoldtalbahn liegt auf Ge 
markung Bad Liebenzell unterhalb des Schwellenwertes der dritten Stufe der Lärmkartierung (30.000 Zü 
gen/Jahr, § 47b Nr. 4 BImSchG). Eine Verpflichtung auch den Schienenverkehrslärm in den Lärmaktions 
plan einzubeziehen besteht daher nicht. 

 
1.3 Rechtlicher Hintergrund 3) 

 
Die Aktionsplanung erfolgt auf Grundlage der EU-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG und deren 
nationaler Umsetzung in §§ 47 a -f BImSchG. 

 
 

1.4 Geltende Grenzwerte 4) 

 
Übersicht Grenzwerte: www.lubw.de/laerm-und-erschuetterungen/grenz-und-richtwerte 
Offiziell von Deutschland an die EU-Kommission gemeldete Grenzwerte: 
http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise/df3/envt0ec5a/DE_DE_DF3_v3.xls/manage_document 
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In der Stadt Bad Liebenzell weist die landesweite Kartierung der Landesanstalt für Umwelt (Lärmkartierung 
2017, Stufe 3) 9 Betroffenheiten über dem ganztägigen Auslösewert LDEN > 65 dB(A) und 13 Betroffenhei- 
ten über dem nächtlichen Auslösewert von LNight > 55 dB(A) aus. Oberhalb der Lärmpegel 70 / 60 dB(A) 
ganztags / nachts sind laut der aktuellen LUBW-Kartierung keine Personen betroffen. 
 
Im Vergleich zur kommunalen Lärmaktionsplanung 2016 sind die Betroffenheiten durch Umgebungslärm 
entlang der Bundesstraße B 463 stark gesunken: 

 63 betroffene Personen ganztags / 44 betroffene Personen nachts (im Vergleich zu kommunalen 
Lärmaktionsplanung: 156 betroffenen Personen ganztags / 122 betroffene Personen �������; 

 Die von Umgebungslärm belasteten Flächen und die Anzahl der betroffenen Wohnungen sind im 
Vergleich zur kommunalen Lärmaktionsplanung ebenfalls gesunken. 

 
Das Sinken der Betroffenheiten LUBW-Kartierung Stufe 3 im Vergleich zur LUBW-Kartierung Stufe 2 kann 
1. mit dem geringeren Kartierungsumfang begründet ������; 
2. Ist die durchschnittlich tägliche Verkehrsstärke entlang der B 463 gesunken (2010: 8.776 Kfz/24h im 

Vgl. zu 2017: 8.428 Kfz/24h) und 
3. Ist der Schwerverkehrsanteil des betreffenden Abschnittes der B 463 Anlagenstraße konstant gesun- 

ken (2010: 4.6% im Vgl. zu 2017: 2.9%) 
 
Mit der Minderung der Lärmbetroffenheiten sinken erwartungsgemäß auch die von Umgebungslärm be- 
troffenen Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie Flächen. 
 
Die nachfolgenden Abbildungen zeigen Ausschnitte aus den Lärmkartierung der LUBW aus dem Jahr 2012 
im Vergleich zum Jahr 2017 im Bereich der B 463 Anlagenstraße. 

2.  Bewertung der IstSituation 
 
 

2.1 Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten 5) 

 
Tab.1: Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm betroffenen Menschen (nach Lärmart, sofern zutreffend) 

 

Pegelklasse 
in dB(A) 

Straßenlärm  Schienenlärm 
LDEN (24 Stunden) LNight (22-06 Uhr) LDEN (24 Stunden) LNight (22-06 Uhr) 

über 50 bis 55 --------------------------- 31 --------------------------- 
über 55 bis 60 28 13 
über 60 bis 65 26 0 
über 65 bis 70 9 0    
über 70 (bis 75) 0 0 
über 75 0 0   --------------------------- 
Summe 63 44 

Tab.2: Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Fläche, der betroffenen Wohnungen, Schulen 
und Krankenhäuser 

 

LDEN dB(A) Fläche 
in km² 

Wohnun- 
gen 

Schulen Kranken- 
häuser 

Fläche 
in km² 

Wohnun- 
gen 

Schulen Kranken- 
häuser 

Straßenlärm  Schienenlärm 
> 55 dB(A) 0.0 30 0 0 
> 65 dB(A) 0.0 4 0 0        
> 75 dB(A) 0.0 0 0 0 

 
2.2 Bewertung der Anzahl von Personen, die Umgebungslärm ausgesetzt sind 6) 
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Hauptlärmquelle in Bad Liebenzell ist der Straßenverkehrslärm der Bundesstraße B 463. 
 
Des Weiteren ist der Stadtverwaltung bekannt, dass im Bad Liebenzeller Stadtteil Unterhaugstett weitere 
Lärmprobleme und verbesserungsbedürftige Situationen (Verkehrssicherheit) entlang der L 343 Stuttgarter 
Straße vorhanden sind. Die Stadt installierte entlang der L 343 Stuttgarter Straße daher Geschwindig- 
keitsanzeige-Tafeln. 
 
 
 
 

 
 

2.3 In der Gemeinde vorhandene Lärmprobleme und verbesserungsbedürftige 
Situationen 7) 

Abbildung 2 und 3: Lärmkartierung B 463 Anlagenstraße (Quelle: LUBW 2012 und 2017) 
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Aufgrund der bereits erfolgten Maßnahmen zur Lärmminderung, erwähnt unter Punkt 3.1, sieht die Stadt Bad 
Liebenzell keine geeigneten Möglichkeiten, den Lärm der Bundesstraße B 463 über die Lärmaktionsplanung 
weiter zu mindern. 

Eine Geschwindigkeitsbeschränkung entlang der B 463 von derzeit 40 km/h auf 30 km/h bringt lediglich eine 
Lärmreduzierung von -1 dB(A). Daher sieht die Stadt Bad Liebenzell von einer weiteren Reduzierung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der B 463 ab. 

Die Lärmaktionsplanung der Stadt beschränkt sich auf die Bewertung der Lärmsituation, ohne Festsetzen 
von Lärmminderungsmaßnahmen. 

Die Hinweise des Ministeriums für Verkehr vom 29.10.2018 zur Lärmminderung mittels städtebaulicher Maß- 
nahmen sind der Stadt Bad Liebenzell bekannt. Die in den Hinweisen genannten Lärmschutzmaßnahmen 
werden in der kommunalen Bauleitplanung in Betracht gezogen, finden jedoch insbesondere unter den As- 
pekten der Wirtschaftlichkeit und der städtebaulichen Verträglichkeit nicht immer vollumfänglich Berücksichti- 
gung. 

Im Rahmen ihrer Möglichkeiten wird sich die Stadt für eine Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeiten 
einsetzen. 

Bei Fahrbahndeckenerneuerungen der Bundesstraße B 463 wird die Stadt auf den Einsatz von lärmmindern- 
den Fahrbahnbelägen durch den Straßenbaulastträger hinwirken. 

Über den Bau einer Ortsumfahrung B 463 Bad Liebenzell ist bisher nicht entschieden. Verbunden mit einer 
verkehrlichen Entlastung wäre auch eine maßgebliche Lärmentlastung im gesamten Stadtgebiet zu erwarten. 

Die Festlegung ruhiger Gebiete auf der Gemarkung von Bad Liebenzell ist nicht erforderlich, da den Men- 
schen genügend Rückzugsräume zur Verfügung stehen, wie beispielsweise das Natur- und Landschafts- 
schutzgebiet Monbach, Maisgraben und St. Leonhardquelle (Markung Möttlingen). 

3.  Maßnahmenplanung 
 
 

3.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung 8) 

 
Maßnahme  Maßnahmenträger  Zeitraum 

Realisierung 
1. Geschwindigkeitsbeschränkung von 40 km/h entlang 

der B 463, mit Beginn des südlichen Ortseinganges 
Landratsamt Calw unbekannt 

2. Stationären Geschwindigkeitsmessanlage in Höhe des 
Kurparkes B 463 

Landratsamt Calw unbekannt 

3. Nachtfahrverbot für Motorradfahrer entlang der B 463 
OD Bad Liebenzell im Zeitraum von 22-6 Uhr 

Landratsamt Calw unbekannt 

4. Fahrbahndeckensanierung Ortsdurchfahrt B 463, Anla- 
genstraße (Länge: 500m), von der Einmündung Kur- 
hausdamm bis zur Beinberger Steige, mit Lärmminde- 
rung von -3 dB(A) 

RP Karlsruhe 2018 

5. Zuschüsse für den Einbau von Lärmschutzfenstern für 
einzelne Hauptwohngebäude entlang der B 463 

RP Karlsruhe unbekannt 

 
3.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre 9) 

(Begründung, sofern keine Maßnahmen geplant oder notwendig sind) 

 

3.3 Langfristige Strategien zum Schutz vor Umgebungslärm 10) 

 
3.4 Schutz ruhiger Gebiete / Festlegung und geplante Maßnahmen zu 

deren Schutz 11) (Begründung, sofern keine ruhigen Gebiete festgelegt wurden) 
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 Öffentliche Veranstaltung am: 

 Beratung in gemeindlichen Gremien mit Rederecht 
für die Öffentlichkeit 

am: 24.09.2019/10.12.2019 

 
- Keine da keine Eingaben  

3.5 Schätzwerte für die Reduzierung der Anzahl lärmbetroffener Personen 12) 

(durch die vorgesehenen Maßnahmen) 
  400  

 
 

4. Mitwirkung der Öffentlichkeit bei der Erarbeitung oder Überprüfung 
des Aktionsplans 13) 

 
 

4.1 Bekanntmachung der Mitwirkung der Öffentlichkeit bei der Erarbeitung oder 
Überprüfung des Lärmaktionsplans  

4.2  
am: 18.10.2019 durch: Öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Bad Lie- 

benzell Nr. 42/2019 
 

4.3 Offenlage des Entwurfs des Lärmaktionsplans bzw. bei vorhandenem LAP der 
Dokumentation seiner Überprüfung zur Mitwirkung 

 
vom: 28.10.2019 bis: 27.10.2019 

 
4.4 Art der öffentlichen Mitwirkung (mindestens eine Form der Mitwirkung notwendig) 

 

 
 Sonstige Maßnahmen zur Mitwirkung der Öffentlichkeit: 

Art: am: 
 
 

4.5 Berücksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung der Öffentlichkeit 
Art der Würdigung und Konsequenzen der eingegangenen Vorschläge für die Aktionsplanung: 

 

5. Finanzielle Informationen zum Lärmaktionsplan (falls verfügbar) 
 

5.1 Kosten für die Aufstellung des Lärmaktionsplans 14): 5.000 € (Verwaltungsaufwand und 
externe Beratung) 

 
5.2 Kosten zur Umsetzung der Maßnahmen 

(geschätzte Gesamtsumme) 15): 
 
Unbekannt 
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5.3 Kosten/Nutzenanalyse (ggf. auch textliche Beschreibung) 16) 

 

6.  Evaluierung des Aktionsplans 17) 

Festlegungen, wie dieser Aktionsplan und dessen Ergebnisse überprüft werden sollen bzw. 
überprüft wurden (bei fortgeschriebenen/überarbeiteten Aktionsplänen) 

1. Relevante Änderungen der Lärmsituation (z.B. Verkehrsstärken, Lkw-Anteile, Geschwindigkeitsrege- 
lungen, aktive Lärmschutzmaßnahmen, andere Lärmquellen): 

 
 Im Vergleich zur LUBW-Kartierung Stufe 2 hat sich der Kartierungsumfang verringert. 
 Weitere Änderungen siehe Punkte 1.2 und 2.2 

 

2. Relevante Änderungen der Lärmeinwirkungen (z.B. Bebauungsstruktur, Einwohnerzahlen, passive 
Lärmschutzmaßnahmen): 

 
 Aktualisierung Einwohnerzahlen in Kartierung LUBW Stufe 3 

 

3. Änderungen in der Bewertung von Lärmproblemen und Lärmauswirkungen: 
 

 Laut Kooperationserlass 2018 verdichtet sich bei Betroffenheiten über 70 / 60 dB(A) das Ermessen 
in der Regel zu einer Pflicht zum Einschreiten. Dies ist in Bad Liebenzell nicht der Fall. 

 

4. Analyse zum Stand der Umsetzung von Maßnahmen: 
 

In der kommunalen Lärmaktionsplanung der Stadt Bad Liebenzell aus dem Jahr 2016 wurden keine 
Lärmminderungsmaßnahmen festgesetzt. Unter Punkt 3.1 werden alle bereits vorhandene Maßnahmen 
zur Lärmminderung aufgeführt. 

 

5. Entwicklungen in der Zahl der betroffenen Personen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser oder 
der Flächen: 

 
 Änderungen siehe Punkt 2.2 

 

6. Hemmnisse und Optimierungsmöglichkeiten: 

 keine 
 
 

7. Berücksichtigung planungsrechtlicher Festsetzungen in anderen Planungen, z.B. zum Schutz ruhiger 
Gebiete: 

 
 keine Festsetzungen 

 

8. Erfolge langfristiger Strategien: 
 

 Ortsumfahrung B 463 Bad Liebenzell bislang nicht projektiert. Der Zeitpunkt der Realisierung ist 
demnach nicht absehbar. 

 

9. Schlussfolgerung für die Überarbeitung des Lärmaktionsplanes: 
 

 Die Überprüfung des Lärmaktionsplans vom 18.10.2016 hat ergeben, dass eine Überarbeitung des 
Lärmaktionsplanes nicht erforderlich ist. Laut Kooperationserlass vom 29.10.2018 wird in solch ei- 
nem Fall der Musterbericht als Fortschreibung des bestehenden Lärmaktionsplans verwendet. 
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Die Fortschreibung des Lärmaktionsplans kann sowohl im Rathaus als auch auf der Homepage der Stadt 
unter http://www.bad-liebenzell.de eingesehen werden. 

7.  Inkrafttreten des Aktionsplans 
 
 

7.1 Der Lärmaktionsplan ist in Kraft getreten 18) 

(beispielsweise durch Beschluss der Gemeindevertretung oder Unterzeichnung, Datum) 
 

durch:    Beschluss des Gemeinderates am:  10.12.2019 
 
 

7.2. Information der Öffentlichkeit über das Inkrafttreten 19) 
 
 
erfolgte am: 20.12.2019 2019 Öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Bad 

Lie- benzell Nr. xx/2019 
 

7.3 Link zum Aktionsplan im Internet: 20) 
 

 
 
 
 
 

Bad Liebenzell, 
11.12.2019 

Dietmar Fischer, 
Bürgermeister 

Ort, Datum, Unterschrift Name, ggf. Funktion, ggf. Stempel 

Räum- und Streudienst
Angesichts der Jahreszeit und der nun sin-
kenden Temperaturen muss jederzeit mit 
einem Wintereinbruch gerechnet werden. 
Die Verwaltung ist daher veranlasst, eini-
ge Informationen zum Thema „Räum- und 
Streudienst zu veröffentlichen. Wir zitie-
ren nachfolgend die wichtigsten Regelun-
gen der Räum- und Streupflichtsatzung 
der Stadt Bad Liebenzell.
Grundsätzlich sind die Straßenanlie-
ger verpflichtet, die Gehwege, die an ihr 
Grundstück angrenzen, sowie die Zugän-
ge zur Fahrbahn so zu bestreuen bzw. 
zu räumen, dass sie von Fußgängern un-
ter Beachtung der nach den Umständen 
gebotenen Sorgfalt möglichst gefahrlos 
benutzt werden können. Berufstätigkeit 
oder Krankheit entbindet nicht von dieser 
Pflicht, welche in diesen Fällen durch Er-
satzpersonen zu erfüllen ist.
Streumaterial
Zum Bestreuen ist abstumpfendes Ma-
terial wie Sand, Splitt oder Asche (aus-
schließlich Holzasche) zu verwenden. Salz 
darf nur an besonders gefährlichen Stre-
ckenbereichen, z. B. Steilstücken oder 
ausnahmsweise bei Eisregen eingesetzt 
werden. Die Verwendung von Salz ist da-
bei so gering wie möglich zu halten.

Verkehrssicherungspflicht
Seitens der Anlieger ist die Sicherungsflä-
che bei Schnee oder Glatteis

•	 an Werktagen  
von 07:00 bis 21:00 Uhr

•	 an Sonn- und Feiertagen  
von 08:00 bis 21:00 Uhr

von Schnee frei zu machen, bei Glätte zu 
bestreuen und in verkehrssicherem Zu-
stand zu halten. Während dieses Zeitrau-
mes gilt bei Schneefall oder Eisglätte ein 
wiederholtes Räumen und Streuen.
Die abgeschobenen Schnee- und Eismas-
sen sind entweder am Rand des Gehwe-
ges – bei Platzmangel auch am Rande 
der Fahrbahn – zu lagern, wenn dadurch 
die Fußgänger oder der Verkehr nicht we-
sentlich behindert oder gefährdet werden 
und den Fußgängern ein frei gemachter 
Weg von mind. 1,0 m Breite zur Verfügung 
bleibt. Ist dies nicht der Fall, so sind die 
Schneemassen auf das eigene Grund-
stück zu bringen. Damit das Schmelzwas-
ser ungehindert abfließen kann, bitten wir, 
Straßeneinlaufschächte frei zu halten.
Bei öffentlichen Straßen ohne eine für den 
Fußgängerverkehr abgegrenzte Fläche 
(Gehweg), gilt der Rand der Straße, in der 
Breite von 1,0 m als Gehweg.

Ist nur auf einer Straßenseite ein Geh-
weg vorhanden, sind sowohl der direkte 
Anlieger als auch der Anlieger auf der ge-
genüberliegenden Seite zum Winterdienst 
verpflichtet.
Im Jahr 2020 sind die Anlieger der dem 
Gehweg gegenüberliegenden Grundstü-
cke für den Winterdienst zuständig. Im 
Jahr 2019 sind die Anlieger, der an dem 
Gehweg gelegenen Grundstücke ver-
pflichtet.
Rückschnitt der Bepflanzung
Auch der Rückschnitt der Bepflanzungen, 
die an öffentliche Gehwege, Radwege, 
Fahrbahnen angrenzen, gehört zur Ver-
kehrssicherungspflicht. Sie sollten vor 
dem ersten Schneefall zurück geschnitten 
werden. Das Lichtraumprofil von 2,50 m 
Höhe an Geh- und Radwegen sowie 4,50 
m Höhe zu angrenzenden Fahrbahnen ist 
einzuhalten. Damit lassen sich Schäden 
an den Bepflanzungen und an den Räum-
fahrzeugen vermeiden und ein zügiges, 
ungehindertes Räumen kann erfolgen.
Parken
Bitte denken Sie daran, unsere Räumfahr-
zeuge brauchen 3,50 m Platz. Bei behin-
derndem Parken kann der Winterdienst 
nicht geordnet erfolgen.
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BERICHT AUS DER 
GEMEINDERATSSITZUNG

Klärschlammverwertung bereitet der 
Stadt Sorgen
Der Eigenbetrieb „Städtische Wasser-
versorgung“ hat künftig eine Konzessi-
onsabgabe an die Stadt zu entrichten. 
Einer entsprechenden Vereinbarung 
mit Wirkung vom 1. Januar 2020 hat 
der Gemeinderat zugestimmt.

 
Klärwerk der Stadt Bad Liebenzell

Aufgrund eines Beschlusses von Ende 2017 
darf der Eigenbetrieb künftig Gewinne er-
zielen. Zuvor war dies satzungsmäßig nicht 
möglich, vielmehr wurden Überschüsse 
und Verluste durch periodische Preisan-
passungen an die Verbraucher weiterge-
geben. Es war ein recht intransparentes 
Verfahren, das zudem eine ganze Reihe 
von weiteren Nachteilen enthielt. Vor allem 
war nicht berücksichtigt, dass die Stadt 
dem Eigenbetrieb kostenfrei die Rechte 
zum Verlegen und Betreiben von Wasser-
leitungen auf städtischen Wegen, Straßen 
und Plätzen einräumt. Künftig fordert des-
halb die Stadt hierfür Konzessionsabgaben 
vom Eigenbetrieb in Höhe von 10 Prozent 
der Leistungseinnahmen. Für den Betrieb 
stellen die Abgaben einen Betriebsaufwand 
dar, der bei der Gewinnermittlung berück-
sichtigt werden muss und somit auch zur 
steuerlichen Entlastung beiträgt.
Der Gemeinderat stimmte zudem auch 
den Jahresabschlüssen 2018 der Eigen-
betriebe städtische Wasserversorgung 
und Abwasserbeseitigung zu. Demzufolge 
stieg die verkaufte Wassermenge gegen-
über 2017 um 2,4 Prozent auf 486.116 m3 
an. Entsprechend erhöhte sich die Erlöse 
um 3,1 Prozent auf 1,48 Mio. Euro. Dies 
führte zu einem Gewinn von 57,6 Tausend 
Euro. Im Vorjahr musste noch ein Verlust 
von 134,5 Tausend Euro verbucht werden.
Beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung, 
in dessen Mittelpunkt das eigene Klär-
werk steht, sind die Erlöse nur geringfügig 
auf 1,31 Mio. Euro gestiegen. Insbesonde-
re durch höhere Materialkosten entstand 
2018 ein Jahresfehlbetrag von 254.365 
Euro. Dieser konnte jedoch aus der Rück-
stellung für Gebührenausgleichsverpflich-
tungen abgedeckt werden.
Sorgen bereitet der Stadt die Klär-
schlammverwertung, nachdem der Ver-
trag von der bisherigen Entsorgungsfirma 
gekündigt wurde. Kurzfristig ist deshalb 
die Firma Häberle für die Dauer von drei 
Jahren eingesprungen. Aus wirtschaftli-
chen Gründen beabsichtigt die Stadt dem 
künftigen Zweckverband Klärschlammver-

wertung Böblingen beizutreten. Der Ge-
meinderat hat die Maßnahmen und Pläne 
einstimmig gebilligt.

Besetzung des Aufsichtsrates jetzt 
einstimmig beschlossen
Im Zusammenhang mit dem neuen Stadt-
sanierungsprogramm hat die Stadt Bad-
Liebenzell auch das Thema „Mühlenareal“ 
wieder aufgegriffen.
Einstimmig beschloss der Gemeinderat die 
Durchführung eines entsprechenden städ-
tebaulichen Wettbewerbs und beauftragte 
die Stadtentwicklungsgesellschaft „die 
Steg“ mit der Vorbereitung und Durchfüh-
rung. Zuvor hatte Bürgermeister Dietmar 
Fischer auf die prominente Innenstadtlage 
des Areals hingewiesen und auf die Not-
wendigkeit, die beste Lösung zu finden. 
Deshalb war auch Architekt und Stadtpla-
ner Bernd Kujacinski von der „ die Steg“ 
gekommen, um den Gemeinderat über 
Vorbereitung und Durchführung zu infor-
mieren. Schon früher wurde die Vorstellung 
eines Fußwegaufganges von der Nagold bis 
zum Stadtsee hinauf vorbei an einem kom-
fortablen Neubaukomplex besprochen. Da-
bei sollte der Lengenbach freigelegt wer-
den. Für dieses Vorhaben war sogar bereits 
ein privater Investor gefunden worden, 
der das Projekt allerdings nicht realisieren 
konnte. Nach dem Rückkauf des Grundstü-
ckes wurde angesichts der verheerenden 
Parkplatzprobleme in der Kernstadt i m 
Jahr 2016 die Errichtung eines Parkhauses 
auf dem Areal vorgeschlagen, welches bis 
dato aber noch nicht realisiert wurde. Zu 
einer Einigung kam es jedoch nicht.
Dagegen zeigt ein aktuelles Beispiel 
wieder einmal mehr, dass es trotz sehr 
unterschiedlicher Ansichten zu einver-
nehmlichen Lösung kommen kann. Bei 
der Besetzung des Aufsichtsrates der Frei-
zeit- und Tourismus GmbH mit den vorge-
sehenen fünf externen Mitgliedern gab es 
nämlich  zuerst einmal unterschiedliche 
Auffassungen. Während die CDU Fraktion 
genauso wie die Verwaltung an den bishe-
rigen externen Vertretern festhalten wollte, 
brachte die Unabhängige Liste (UL) einen 
eigenen Vorschlag ins Spiel. Trotz Diskussi-
on kam keine Einigung zustande. In diesem 
Falle sieht die Gemeindeordnung paritäti-
sche Vorschläge der Fraktionen entspre-
chend ihrer Ergebnisse  bei den Gemein-
deratswahlen vor. Heißt: 2 Vertreter jeweils 
für UL und CDU, sowie ein Vertreter für die 
Grünen. Die UL schlug Dr. Frank Wiehe und 
Norbert Paydl vor, die CDU Elke Schönborn 
und Dr. Stephan Mayer und die Grünen 
Martin Albrecht. Alle fünf Kandidaten wur-
den einstimmig gewählt.

 
Unser Foto zeigt das zu bebauende 
Grundstück beim Mühlenareal.

AUS DEN
STADTTEILEN

BEINBERG

Weihnachtslieder  
mit dem Musikverein  
Bad Liebenzell-Beinberg
Alle Jahre wieder spielt der Musikverein 
Bad Liebenzell-Beinberg am 4. Advent 
bekannte Weihnachtlieder zum Mitsingen.
Der musikalische Veranstaltungsort ist 
das Dorfzentrum in Beinberg und findet 
am Sonntag, 22. Dezember 2019, ab 
14:30 Uhr statt. Der Ortschaftsrat möch-
te hierzu alle Bürgerinnen und Bürger 
zum Zuhören und Mitsingen herzlich ein-
laden. Einige Liedtexte zum Mitsingen 
werden verteilt. Anschließend wird noch 
Glühwein, Punsch und Weihnachtsge-
bäck angeboten. Bei schlechtem Wetter 
spielt der Musikverein im Waldhufensaal. 
Der Ortschaftsrat bedankt sich für die 
Einstimmung in die Weihnachtszeit beim 
Musikverein Bad Liebenzell-Beinberg sehr 
herzlich.
Im Namen des Ortschaftsrats
Thomas Todt

MAISENBACH-ZAINEN

„Ein Dorf und sein  
Kohlenmeiler“
Filmpremiere des Kohlenmeilerfilms 2019 
von Dietmar Ketterle in Zusammenarbeit 
mit dem Ortschaftsrat Maisenbach-Zai-
nen.
Freitag, 27. Dezember 2019, um 18 
Uhr in der Gymnastikhalle des TV Zainen-
Maisenbach.

MÖTTLINGEN

So erreichen Sie den  
Ortschaftsrat
Unter der Mobilnummer 0174 8387554 
können Sie uns entweder persönlich er-
reichen oder eine Nachricht hinterlassen. 
Wir rufen dann gerne zurück.

Dorfadventskalender
Samstag, 21. Dez. 2019, 18:30 Uhr Fa-
milie Rollbühler Weil der Städter Str. lädt 
in ihre Scheune ein.
Sonntag, 22. Dez. 2019, 4. Advent, 
16:30 Uhr der Posaunenchor lädt ein: 
Ort: Kirchplatz beim Gemeindehaus.
Die Posaunen stimmen uns mit Weih-
nachtsliedern auf Weihnachten ein. Im 
Anschluss bietet der Chor Punsch, Glüh-
wein und einen Imbiss an. Bei Regen im 
Gemeindehaus.
Sondervorstellung der Veigelsbühne
Am Sonntag, 5. Januar 2020, lädt die 
Veigelesbühne Senioren und ihre Enkel-
kinder ab 14:00 Uhr in die Festhalle Mött-
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lingen zu dem Theaterstück: Mer sotts net 
glaube ... herzlich ein.
Die Kirchengemeinde Möttlingen bietet ab 
13:00 Uhr Kaffee und Kuchen an. Der Er-
lös kommt der Kirchengemeinde zugute.
Auch aus den umliegenden Gemeinden 
sind die Senioren herzlich eingeladen.

UNTERHAUGSTETT

Adventskonzert 22.12.2019
Herzliche Einladung zum Adventskonzert 
des Musikverein Bad Liebenzell-Beinberg. 
Das Adventskonzert findet am Sonntag, 
22.12.2019, um 16:30 Uhr in der Chris-
tuskirche Unterhaugstett statt.
Der Eintritt ist frei.
Im Anschluss laden wir Sie herzlich zu 
Glühwein, Punsch und Gebäck ein.
Ortschaftsrat Unterhaugstett

UNTERLENGENHARDT

Schließzeit Weihnachten
Stadtbibliothek Bad Liebenzell
Zweigstelle Unterlengenhardt
im Dorfsaal, Johannes-Kepler-Str. 30
Über die Feiertage bleibt Ihre Zweigstelle 
geschlossen. Am Dienstag, 07.01.2020, 
sind wir dann wieder wie gewohnt für Sie 
da.
Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und 
ein gutes neues Jahr.
Ihr Team der Stadtbibliothek 
Bad Liebenzell

AUS DEN
SCHULEN

SCHULEN
BAD LIEBENZELL

REUCHLIN-

Weihnachtsgrüße
Das Kollegium und die Mitarbeiter/-innen 
der Reuchlin Schulen Bad Liebenzell wün-
schen allen Schülerinnen und Schülern, El-
tern und Freunden unserer Schule ein wun-
dervolles Weihnachtsfest, erholsame Ferien 
und einen guten Start ins neue Jahr 2020.

 
 Foto: GS BaLi
Nach den Weihnachtsferien beginnt der 
Unterreicht für alle Schularten am Mitt-
woch, 08.01.2020, nach Stundenplan.

Grundschule
Adventsbasteln in Unterhaugstett
Am Nikolaustag war es wieder so weit: 
Wie bereits in den letzten Jahren, haben 
auch dieses Jahr wieder engagierte Eltern 
der Klassen 2b, 3b und 4b das Advents-
basteln organisiert.

 
 Foto: GS Unterhaugstett

Nach dem gemeinsamen Singen von Weih-
nachtsliedern und einer kurzen Vorstel-
lung der vielfältigen Angebote begannen 
die Kinder begeistert mit der Herstellung 
schöner Dinge: So konnten weihnachtli-
che Geschenkpackungen, Geldbeutel aus 
Kunstleder, Kerzen und Häuser aus Kek-
sen, Tannenbäume aus Zapfen und Pom-
pons, Schlüsselanhänger, Seifen, Weih-
nachtskugeln aus Bastelpapier hergestellt 
werden. Für jeden war etwas dabei.
Noch einmal ein ganz herzliches Danke-
schön an die Eltern für die Gestaltung die-
ses besonderen Tages. Das Lehrerteam 
von Unterhaugstett 

KINDERTAGES-
EINRICHTUNGEN

KINDERGARTEN 
BEINBERG

Zum Jahresende
Das Alte und das Neue Jahr
die trafen sich, wie´s üblich war,
Schlag vierundzwanzig Uhr – Silvestern.
Das Neue sprach: „Du bist von gestern!
Was willst du noch ? Du bis jetzt out!“
Worauf das Alte spöttisch schaut
und meint zum Neuen unverblümt:
„Was dir mein Freund vor Allem ziemt,
ist etwas mehr Bescheidenheit.
Dich kennt doch keiner weit und breit!
Du bist ein leeres Blatt Papier
und brüstest dich auch noch vor mir,
der ich ein ganzes Buch geschrieben
von dem, was meine Zeit getrieben
im schicksalshaften Auf und Nieder!“
So trennten sich die beiden wieder.
Das eine stolz auf seine Tage,
das andere klar und ohne Frage
voll Zuversicht und Übermut –
wie es das Neue immer tut.
Die Zukunft aber wird es lehren,
auch das Vergangene zu ehren.
Mit diesen Versen wünschen wir allen 
friedliche Weihnachtsfeiertage mit Spaß 
und Freude und auch mit einem gewissen 
Maß an Stille und Besinnlichkeit, um die 
Botschaft des Festes zu spüren.

Geht optimistisch, neugierig und voll Ver-
trauen in das neue Jahr, das uns alle ge-
sund unseren Zielen näherbringen soll.
Ganz ganz lieben Dank für jede Hilfe, För-
derung und Unterstützung, die wir auch 
dieses Jahr wieder erfahren durften und 
die immer so guttut, sei es aktiv, passiv 
oder finanziell. Danke für die vielen ge-
meinsamen Stunden, das Miteinander 
und für das Vertrauen in unsere Einrich-
tung und unsere Arbeit.

 
 Foto: KiGa Beinberg
Der Kindergarten Beinberg

KINDERTAGESSTÄTTE 
MARIENSTIFT
Weihnachtsbäckerei im Marienstift
Seit November 2019 ist unsere Weih-
nachtsbäckerei für Kinder und Eltern ge-
öffnet. Wir bekamen viele neue Rezeptide-
en aus unterschiedlichen Heimatländern 
der Eltern und luden sie zum gemeinsa-
men Backen mit den Kindern ein.
Dann ging es los. Unter der Anleitung 
der Eltern durften die Kinder den Teig zu-
bereiten, die Plätzchen ausstechen und 
verzieren, Kugeln formen und vieles mehr. 
Mit den Plätzchen bereicherten wir unser 
Frühstücksbuffet und versüßten die ge-
meinsame Zeit in unserem alljährlichen 
Adventszimmer. Die Kinder berichteten 
stolz, wie lecker die selbstgebackenen 
Plätzchen geschmeckt haben. Wir bedan-
ken uns bei den Eltern, die bereits mit uns 
gebacken haben und natürlich auch bei 
den Kindern, die so fleißig mitgebacken 
haben.

 
 Foto: Rumé

Der Erfolg dieser Aktion war so gut, dass 
wir uns vorgenommen haben jede Wo-
che mit den Kindern zu backen oder zu 
kochen. Dazu möchten wir jeden, der 
Freude am Kochen und Backen mit Kin-
dern hat, einladen, verschiedene Rezepte, 
sehr gerne auch aus anderen Ländern, bei 
uns auszuprobieren. Auch über die Weih-
nachtszeit hinaus. Bitte melden Sie sich 
einfach bei uns.
Wir möchten uns bei allen, die uns in 
diesem Jahr mit Rat und Tat zur Seite ge-
standen haben, herzlich bedanken und 
wünschen frohe Weihnachten und ein ge-
sundes neues Jahr.
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KINDERGARTEN 
UNTERHAUGSTETT
Waldspaziergang mit Überraschung 
/ Weihnachtsmarkt in Bad Liebenzell
Schon Tage vor dem Nikolaustag waren 
unsere mitgebrachten Socken für den 
Nikolaus verschwunden. Natürlich waren 
wir darüber sehr verwundert und fragten 
uns, ob denn der Nikolaus schon da war. 
Irgendwie konnte uns das keiner beant-
worten und somit blieb uns nichts anderes 
übrig als abzuwarten. 
Am 06.12.2019 machten wir, der gesam-
te Kindergarten, einen Waldspaziergang. 
Auf dem Weg konnten wir unseren Augen 
nicht trauen, da war doch wirklich der 
Nikolaus. Wir waren mit einem Mal sehr 
aufgeregt. Um dem Nikolaus eine Freude 
zu machen, sangen wir ihm verschiedene 
Lieder vor. Danach bekamen wir unsere 
verlorengeglaubten Socken mit Nasch-
werk, Nüssen und Mandarinen wieder 
worüber wir uns sehr freuten. Als alle ihre 
Geschenke hatten, war es für uns an der 
Zeit zurück in den Kindergarten zu gehen. 
Natürlich erzählten wir gleich unseren El-
tern von unsem Erlebnis. 
Wir möchten uns noch ganz herzlich bei 
dem Nikolaus und den Erzieherinnen für 
ihren Einsatz und den tollen Tag bedanken. 

 
 Foto: Fr. Rössle

Weihnachtsmarkt in Bad Liebenzell
Auch in diesem Jahr haben wir erfolgreich 
beim Weihnachtsmarkt in Bad Liebenzell 
verkauft. Angeboten wurden Glühwein, 
Kinderpunsch, Waffeln und vieles Mehr. 
Wir freuten uns über regen Andrang und 
hatten einen schönen Tag bei weihnachtli-
cher Atmosphäre. 
Wir bedanken uns bei allen fleißigen Hel-
fern und Erzieherinnen, die beim Binden der 
Kränze, Dekorieren, Basteln, Auf- und Ab-
bau mitgewirkt und so manche freie Stun-
den dem Kindergarten geschenkt haben. 
Ebenso ein dickes Dankeschön an die Bä-
ckerei Nagel, die uns wie jedes Jahr die 
Möglichkeit gaben unsere Adventskrän-
ze und Weiteres im Eingangbereich zu 
präsentieren und uns beim Verkauf aktiv 
unterstützt haben. Wir wünschen allen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr. 


